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DIE EUROPÄISCHEN LANDSCHAFTSKONVENTION - EUROPÄISCHE, NATIONALE 

UND REGIONALE BAUSTEINE FÜR DAS INTEGRALE KONZEPT „LANDSCHAFT“ 

AUS DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ 

Hans Peter JESCHKE 

 

A AUSGANGSLAGE DER UNTERSUCHUNG „AUSGEWÄHLTE 

EUROPÄISCHE, NATIONALE UND REGIONALE BAUSTEINE AUS 

MITTELEUROPA“ 

Im Rahmen der Europäischen Landschaftskonvention verpflichten sich alle Vertragsparteien 

„Landschaften als wesentlichen Bestandteil des Lebensraums der Menschen, als Ausdruck der 

Vielfalt ihres gemeinsamen Kultur- und Naturerbes und als Grundstein ihrer Identität 

rechtlich anzuerkennen.“ Damit identifiziert und fixiert der Europarat das Thema 

„Landschaft“ als ein zentrales europäisches Politikfeld. Grundsatz der Europäischen 

Landschaftskonvention ist dabei, den Schutz, die Pflege und die Gestaltung der Landschaft zu 

fördern sowie eine europäische Zusammenarbeit in Landschaftsfragen zu organisieren. 

Darüber hinaus steht die ELK steht im Kontext des globalen ethischen Grundsatzes einer 

„nachhaltigen Entwicklung“ (Präambel).  

Für eine weitere Operationalisierung und verbesserten Basis einer transdisziplinären 

Verständigung wurden im einzelnen daher auch am Beginn im Zusammenhang mit der 

ethischen Dimension der Europäischen Landschaftskonvention ein „Konzept einer politischen 

Ethik“ zur weiteren Umsetzung der Konvention vorgestellt. Wichtige begriffliche 

Abstimmungsvorschläge geben eine erste Basis einer europaweiten methodischen 

Harmonisierung, die durch Vorschläge für Grundsätze der abgestuften Schutz-, Pflege- und 

Entwicklungsstrategie sowie einer auf die Entscheidungsebene bezogenen Kultur-

landschaftsinventarisierung ergänzt werden. Die Dokumentation exemplarischer 

Kulturlandschaftsgliederungen bzw. Landschaftsklassifizierungen und eine Kurzcharakteristik 

der mitteleuropäischen Landschaftsplanung lassen Stärken und Schwächen der 

Implementierung der Landschaftsplanung für alltägliche und beeinträchtigte Landschaften 

erkennen. Auch das Schutzinstrumentarium für Großschutzgebiete bedarf für historische 

Kulturlandschaften einer speziellen Ergänzung. In Deutschland wurde exemplarisch die 

Neupositionierung der Landschaftsplanung als integrale Umweltplanung bzw. Ressource von 

Umweltinformationssystemen besonders aufgearbeitet. Den Schluss bildet ein Exkurs 

hinsichtlich einer der Nachhaltigkeit verpflichteten ökosozialen Marktwirtschaft und des 

Schutzes assoziativer Kulturlandschaften bzw. die Operationalisierung am Beispiel der 

räumlichen Ausprägung des nationalsozialistischen Terrors in Europa. 

1. Grundsätzliche Aspekte 

Im Zuge der Analysearbeiten wurde deutlich, dass der Schwerpunkt der Diskussionen über 

Modellbildungen für die Kulturlandschaftsinventarisierung bzw. -politik bisher vielfach nur 

auf Gemeindeebene geführt wurde. Die regionalen, nationalen, europäischen und 

internationalen Ebenen der Kulturlandschafts- und Umweltpolitik gewinnen dabei erst 

allmählich an Bedeutung in der praktischen politischen Umsetzung. Da die Abschätzung der 

Kulturlandschaftsrelevanz der Entscheidungen z. B. auf der Ebene der Welthandels-

organisation, die mittelbar, aber nachhaltig einerseits die Bewirtschaftungsformen des 

„Freiraumes" und andererseits damit auch die zukünftigen Funktionsweisen des 

architektonischen Erbes, der Dörfer bzw. Städte beeinflussen, noch aussteht und eine  



DIE EUROPÄISCHEN LANDSCHAFTSKONVENTION - EUROPÄISCHE, NATIONALE UND REGIONALE 

BAUSTEINE FÜR DAS INTEGRALE KONZEPT „LANDSCHAFT“ AUS DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH 

UND DER SCHWEIZ                                        13 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

kontinentübergreifende Lebensraum-, Umwelt- und Landschaftspolitik ansteht, wurde das 

Modell der ökosozialen Marktwirtschaft als volkswirtschaftliche Grundlagenstrategie für den 

Schutz, die Pflege und die Entwicklung unseres Lebensraumes bzw. unserer Landschaft als 

ein fundamentaler Baustein bezeichnet. 

Erst das neue europäische Instrumentarium einer Raumentwicklungspolitik, der 

Umweltpolitik und der Landschaftspolitik steckt einen neuen Rahmen für eine Integration des 

kulturellen Erbes und der Operationalisierung der Geschichtlichkeit der Landschaft bzw. 

einen „intelligenten Umgang“ (EUREK) mit dieser Basisressource europäischer Identität ab. 

Es nunmehr in einem verbesserten Maße die Möglichkeit gegeben, erstmals in umfassender 

Weise Fachbereichspartikularismus, politische Verantwortungsschwäche auf allen 

Entscheidungsebenen in Europa zu überwinden bzw. im interkontinentalen Wettbewerb 

strategisch einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Umgang mit allen 

„Umweltmedien“, die unseren Lebensraum Europa prägen bzw. bestimmen, in die Praxis 

umzusetzen. 

2. Aufgaben für die Zukunft in Mitteleuropa  

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Europäisierung der Umwelt- und 

Raumentwicklungspolitik muss der Landschaftsplan zukünftig vermehrt im Kontext zentraler 

umwelt-, kulturerberelevanter und raumrelevanter Richtlinien der EU gesehen werden. 

Zentrale Ansatzpunkte bietet die Europäische Landschaftskonvention zusammen mit den in 

der vorliegenden Untersuchung enthaltenen internationalen Regelwerken.  

Der Fachbereich Raumplanung und Raumordnung, dessen eigentlicher Gegenstand die 

Gestaltung der Landschaft und ihrer Nutzungssysteme ist, hat sich bei Vorliegen eines 

Systems der Landschaftsplanung (z. B. Deutschland und Schweiz) den Erfordernissen der 

Landschaftsökologie und des Naturschutzes geöffnet. Die Kulturlandschaftspflege, die sich 

auf die Ergebnisse der historischen Geographie, der angewandten historischen Geographie, 

des städtebaulichen und planerischen Kulturgüter- und Kulturlandschaftsschutzes stützt, 

wurde bisher nicht akzeptiert bzw. nicht ausreichend wahrgenommen.  

In allen drei Ländern gilt es die Geschichtlichkeit der Landschaft mit den Instrumenten der 

historischen Raumwissenschaften im Rahmen der Landschaftsplanung und Raumordnung zu 

operationalisieren bzw. den „umfassenden“ Landschaftsplan als neue integrierte 

Umweltplanung wie auch als Ressource für umfassende Umweltinformationssysteme zu 

positionieren.  

Durch die einseitige Betonung der Akzeptanz der Landschaftsplanungsinstrumente in der 

Region und vor allem in den Kommunen wird der Blick für den interkontinentalen 

Zusammenhang und die Weltwirtschaft verstellt. Wenn die Bürgerschaft und die Regionen ihr 

„Recht auf Landschaft“ im Sinne der Europäischen Landschaftskonvention langfristig 

wahrnehmen wollen, muss die Marktwirtschaft durch die ökosoziale bzw. kulturelle 

Dimension ergänzt werden. Das hier skizzierte „Konzept einer politische Ethik“ mit seinen 

Grundprinzipien der europäischen Staatslehre und anderer Dokumente bilden den 

Hintergrund hierfür. 

 

B ZIELSETZUNG UND ARBEITSSCHRITTE DER UNTERSUCHUNG 

1. Kulturelles Erbe, Landschaft und Umwelt – ein europäischer Paradigmenwechsel 

Die Landschaften Europas verfügen nach wie vor über ein reiches natürliches und kulturelles 

Erbe, das geschützt, gepflegt und weiterentwickelt werden muss. Die Sensibilität im Hinblick 
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auf diese Güter hat sich in den letzten Jahren erhöht. Der derzeit besonders rasch und 

tiefgreifend ablaufende Schub des Strukturwandels und der Veränderungen der europäischen 

Kulturlandschaften hat angesichts von Globalisierung-, Transformations- und 

Restrukturierungsprozessen mit Tendenzen der Nivellierung (Schenk 2001a) neue Initiativen 

und Konzepte für den Schutz bzw. die Entwicklung des kulturellen Erbes sowie der 

Kulturlandschaft aufkeimen lassen, die den fachlichen und legistischen Rahmen für die 

Gestaltung einer transdisziplinären Konzeption neu abstecken. Dieser Paradigmenwechsel 

manifestiert sich einerseits schon in der europäischen Umweltgesetzgebung, in zahlreichen 

internationalen bzw. europäischen Initiativen und Dokumenten, darunter insbesondere eben in 

der Europäischen Landschaftskonvention, die ein neues Konzept für eine umfassende 

Landschaftspolitik und Umweltgestaltung in Europa vorgibt. 

Die Europäische Landschaftskonvention machte die Landschaft und Planung der Landschaft 

erstmals zu einem fachliche und rechtlichen Begriff einer internationalen Vereinbarung 

Kulturlandschaft wird zum Beispiel zunehmend auch als Potenzial für die qualitative 

Entwicklung von Regionen wieder entdeckt. 

 Da „Kulturlandschaft“ als Gemeinschaftsgut aber weitgehend das „Nebenprodukt“ 

vielfältiger privater und öffentlicher Aktivitäten mit unterschiedlichen, oft konkurrierenden 

Zielsetzungen ist und kein eigenständiges Regelsystem (Moss et al. 2007) existiert, das auf 

die zielorientierte Entwicklung der Kulturlandschaft gerichtet ist, ergeben sich hieraus 

Konsequenzen für die Steuerung der Kulturlandschaftsentwicklung. „Deshalb sind die 

Wirkung und Entwicklung von kulturlandschaftlichen Wertvorstellungen der Akteure, die 

Verständigung über Leitbilder und ihre gesellschaftliche Akzeptanz, die Berücksichtigung 

von kulturlandschaftlichen Qualitäten in sektoralen Regelsystemen und die Herausbildung 

von regionalen kulturlandschaftlichen Handlungsräumen unter Einbeziehung der 

zivilgesellschaftlichen Akteure von wesentlicher Bedeutung für die Erschließung von 

Kulturlandschaft als regionalem Potenzial“ (Moss 2007).  

2. Arbeitsschritte einer Markierung von Bausteinen für das europäische Konzept 

„Landschaft“ 

a) Die Europäische Landschaftskonvention als formelle Grundlage und metho-

discher Bezugspunkt 

Die Europäische Landschaftskonvention ist das Instrument eines neuen formellen Konzeptes 

„Landschaft“ auf europäischer Ebene und als Rahmen/Innovation für nationale sowie 

regionale Aktivitäten zur Umsetzung der EU-Gesetzgebung im Hinblick auf die UVP, SUP 

und EU-Agrarförderung bzw. Kontinente überschreitende Wirtschafts- und 

Landschaftspolitik. 

b) Identifizierung der zwei methodischen Hauptzugänge zu einem Konzept „Land-

schaft“ 

Die bereits erwähnten zahlreichen Initiativen und Dokumente stecken einen neuen 

methodischen Rahmen für die Lebensraum-, Umwelt- und damit Landschaftspolitik in Europa 

ab, der die Identifikation der zwei Hauptlinien eines Zugangs zum komplexen Phänomen 

„Landschaft“ ermöglicht: 

 die Landespflege mit den Instrumenten der Landschaftsplanung und -pflege, bzw.  

 die Kulturlandschaftspflege mit den Instrumenten der historischen Raumwissenschaften  

Das Herausschälen der grundlegenden zwei Basisansätze führt zu weiteren 

Untersuchungsergebnissen: 
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 Zum Ersten deckt der landschaftsökologisch- und naturschutzorientierte Ansatz der 

Landespflege - wenn auch qualitativ und quantitativ sehr prominent in Europa bereits 

implementiert- nur einen Zugang zum Konzept „Landschaft“ der Europäischen 

Landschaftskonvention ab.  

 Die Geschichtlichkeit der Landschaft und damit die Kulturlandschaftspflege mit den 

Instrumenten der historischen Raumwissenschaften verblieb, generell gesehen, noch im 

Schatten der Landschaftspflege bzw. -planung oder wurde überhaupt nicht wahrgenommen, 

auch wenn viele lokale und regionale bzw. nationale Initiativen von großer Bedeutung in 

Europa vorliegen.  

 Zum Dritten wirken diese grundlegenden Ganglinien als ein Einordnungsraster für alle 

Projekte, Instrumente bzw. methodische Ansätze zur Identifizierung des Konzeptes 

„Landschaft“.  

c) Die Vielfalt der Bezeichnungen – Justierung der Begriffe 

Da viele raumrelevante Fachbereiche ihre „Landschafts- bzw. 

„Kulturlandschaftsdimensionierung“ signalisieren wollen, gibt es z. B. 

Kulturlandschaftsprogramme der Land- und Forstwirtschaft, Kulturlandschaftstypenreihen 

mit landschaftsökologischer Orientierung oder Schweizer Bundesinventar, die mit der 

Fachsprache der Raumordnung auch als Fachbereichsprogramme der Gesamtplanung 

bezeichnet werden können, die sich auf konkrete Inventare stützen und für deren rechtlich 

fundierte Umsetzung (samt Förderungsstrategien) sorgen. Für Zwecke dieser Studie wurde 

daher je nach Notwendigkeit eine sprachliche Justierung der vorhandenen Bezeichnung 

vorgenommen und damit für die Leserinnen und Leser eine Vergleichbarkeit unterstützt. 

d) Einordnung vorhandener Instrumente und Initiativen als Bausteine eines 

europäischen Konzeptes 

Weiterführende Kriterien im Detail sind in den skizzierten Leitlinien für die Umsetzung der 

Europäischen Landschaftskonvention (Council of Europe 2008) und in den von den 

Grundsätzen abgeleiteten Themenschwerpunkte (vgl. Kap. E) der begleitenden 

Arbeitsgruppensitzungen beim Europarat (Déjeant-Pons 2010, S. 8) zu entnehmen. 

Hierfür wurden zwei der drei bereits genannten Handlungsfelder, die für eine umfassende 

Politik zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der europäischen Landschaften 

ausschlaggebend sind, als Grundlage für die weitere Untersuchung herangezogen: 

- Systematische wissenschaftliche Grundlagenforschung und Inventarisierung,  

- Instrumente des Schutzes, der Pflege und Weiterentwicklung (rechtliches und 

fachliches Instrumentarium, Fachdienststellen zur Wahrnehmung des Schutzes und der 

Pflege etc.) sowie die (hier nicht einbezogenen)  

- Förderungsinstrumente (nominelle bzw. funktionelle Förderungsinstrumente) und 

steuerrechtliche Instrumente.  

Als nächster Schritt werden daher basierend auf den genannten methodischen Ansätzen und 

Grundüberlegungen Beispiele identifiziert, die sich als europäischer, nationaler und regionaler 

Bausteine in den Rahmen der Europäische Landschaftskonvention eingliedern lassen und 

damit gleichzeitig versucht, ein Europäisches Konzept "Landschaft" an Hand bestehender 

Bausteine der mitteleuropäischer Länder zu markieren. Die (sehr begrenzte) Auswahl folgt 

vor allem besonderer methodischer, struktureller und praktischer Relevanz für das genannte 

Konzept.
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C DAS UMFASSENDE KONZEPT „LANDSCHAFT“ DER 

LANDSCHAFTSKONVENTION UND DESSEN ZWEI BASISANSÄTZE: 

KULTURLANDSCHAFTSPFLEGE UND LANDESPFLEGE 

1. Hinweise zur Genese des Begriffes bzw. Konzeptes „Landschaft“ und zum 

Paradigmenwechsel in Europa  

 Hinweise zum Paradigmenwechsel in Europa 

Die historische Entwicklung eines Konzeptes „Landschaft“ im heutigen Sinn wird durch die 

Definition im Programm der Aktion zur Rettung des architektonischen Kulturerbes und der 

Landschaft Europas (European Council 1970) deutlich. Diese "Magna Charta für die 

Erhaltung des architektonischen Erbes“ spricht 1970 nur von Denkmalen, Gebäudegruppen 

(Altstädte, Denkmale, ländliche Siedlungen) und von „Sites“ - Gegenden („Sites“-Gegenden: 

Landschaften) mit zwei Kategorien: a. Mixed Sites (Regionen mit verstreuten Städten und 

dörflichen Siedlungen) und b. natürliche Landschaften. In Weiterführung dieser Bemühungen 

haben zahlreiche internationale bzw. europäische Instrumente insbesondere einen 

Paradigmenwechsel der räumlichen Planung, der Gestaltung unseres Lebensraumes und damit 

der europäischen Kulturlandschaft fixiert. Herausgegriffen sind: Die Europaratskampagne 

„Europa, ein gemeinsames Erbe“, das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) 

bzw. die neue territoriale Kohäsion, die Europäische Landschaftskonvention, die Europäische 

Empfehlung Nr. R (95) 9 zur integrierten Erhaltung von Kulturlandschaften, die UNESCO-

Welterbekonvention und das UNESCO-Biosphärenprogramm durch die Umsetzung in Europa 

bzw. mit landschaftsökologischem Schwerpunkt die Pan-European Biological and Landscape 

Diversity Strategy (PEBLDS), die Konvention über die biologische Vielfalt, die Konvention 

über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung und schließlich die Alpenkonvention zum 

Schutz der Alpen mit dem speziellen Protokoll „Naturschutz und Landschaftspflege“. 

 Die Europäische Landschaftskonvention macht Landschaft und die Planung der 

Landschaft erstmals zu einem Begriff einer internationalen Vereinbarung  

Die Europäische Landschaftskonvention (ELK - Florenz, 20. Oktober 2000) wurde von bisher 

38 europäischen Staaten unterzeichnet und von 32 Mitgliedstaaten des Europarates ratifiziert. 

Es fehlen noch Albanien, Andorra, Deutschland, Estland, Island, Liechtenstein, Österreich 

und Russland. Die Begriffsbestimmungen in Artikel 1 der Konvention machen den 

umfassenden Landschaftsbegriff deutlich: „ein vom Menschen als solches wahrgenommenes 

Gebiet, dessen Charakter das Ergebnis des Wirkens und Zusammenwirkens natürlicher 

und/oder anthropogener Faktoren ist“ (Art. 1 a ELK). Ziel der Europäischen 

Landschaftskonvention ist es „den Schutz, das Management und die Planung der Landschaft 

zu fördern und die europäische Zusammenarbeit in Landschaftsfragen zu organisieren“ (Art. 3 

ELK). 

Die Europäische Landschaftskonvention zielt darauf ab, Landschaft in ihrer Gesamtheit und 

unabhängig von ihrem Wert zu schützen, ähnlich wie der Schutz von Wasser oder Boden als 

grundlegende Umwelt- bzw. Lebensressource. Grundgedanke ist, dass alle Landschaften, egal 

welcher Güte, die Qualität der Lebensbedingungen der Menschen bestimmen und gestalten. 

Somit betrifft die Konvention nicht nur außergewöhnliche oder unberührte Landstriche sowie 

ländlich geprägte Landschaften, sondern auch alltägliche, städtische und beeinträchtigte 

Landschaften. 

2. Europäische Landschaftskonvention und das Konzept „Landschaft“ als formelles 

System 

Die Europäische Landschaftskonvention kann als formelles System, als formale Ganzheit 
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einer Anzahl von Teilen (Elementen), die sich untereinander wechselseitig bedingen und ein 

gemeinsames Ziel (Schutz, Pflege und Planung der Landschaft) durch Einsatz dieser 

Elemente und Steuerung zu erreichen suchen, bezeichnet werden. Die „allgemeinen 

Maßnahmen“ in Artikel 5 der Europäischen Landschaftskonvention sollen dazu beitragen, 

den Schutz der Landschaft politisch und gesellschaftlich stärker zu verankern und ihn in 

weitere Politikbereiche einfließen zu lassen, um ihm mehr Gewicht zu verleihen. In Artikel 6 

sind spezifische Maßnahmen genannt, die die Vertragsstaaten durchführen sollen (Förderung 

der Bewusstseinsbildung für den Wert von Landschaft in der Öffentlichkeit; Förderung von 

Ausbildung und Erziehung im Bereich Landschaft; Erfassung und Zustandsbewertung der 

Landschaften des Hoheitsgebietes des Vertragsstaates; Festlegung landschaftsbezogener 

Qualitätsziele für alle Landschaften; Einführung eines Instrumentes zum Schutz, zur Pflege 

und/oder Planung der Landschaft zur Umsetzung der Landschaftspolitik). Als drei 

Basiselemente für eine umfassende Politik eines formellen Konzeptes zum Schutz, zum 

Management und zur Planung der Landschaft können identifiziert werden: ● Systematische 

wissenschaftliche Grundlagenforschung und Inventarisierung auf allen relevanten 

Planungsebenen, ● Schutzinstrumente ● Management und ● Förderungsinstrumente 

(nominelle bzw. funktionelle Förderungsinstrumente) und steuerrechtliche Instrumente.  

Für die Darstellung der ELK wird auf die englischen Textstellen der Konvention, des 

„Explanatory reports“ sowie der „Guidelines for implementation“ zurückgegriffen, weil die 

nichtamtlichen deutschsprachigen Übersetzungen erhebliche Unterschiede zum 

Konventionstext in englischer Sprache aufweisen. Der englisch- und französischsprachige 

Text der ELK, des „Explanatory Reports“, sowie der „Guidelines for the implementation of 

the Convention“ können unter der Internetadresse 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Landscape/default_en.asp#TopOf 

abgerufen werden. Zur Veranschaulichung dieses Problem darf auf die Begriffe der Planung 

der Landschaft, Landschaftsplanung und Landschaftsgestaltung im Zusammenhang mit dem 

ELK - Begriff landscape planning hingewiesen werden 

2.1 ELK - Definition der Landschaft 

Definition 

„Landscape“ means an area, as perceived by people, whose character is the result of action 

and interaction of natural and/or human factors” . 

“This Convention applies to the entire territory of the Parties and covers natural, rural, urban 

and peri-urban ares. It includes land, inland water and marine areas. It concerns landscapes 

that might be considered outstanding as well everyday or degraded lanscapes“.     

“From the operational viewpoint, the convention prepposes: ……a new approach to observing 

and interpreting landscape, which should henceforth: 

- view the territory as a whole (and not longer just identify places to be protected); 

- include and combine several approaches simultaneously, linking ecological, 

archäological, historical, cultural, perceptive and economic approaches; incorporate social and 

economic aspects”. 

Inhaltliche Aspekte 

Der zentrale Grundsatz der Europäischen Landschaftskonvention ist es, den Schutz, das 

Management und die Planung der Landschaft zu fördern sowie eine europäische 

Zusammenarbeit in Landschaftsfragen zu organisieren (Art. 3) bzw. das Thema „Landschaft“ 

als ein zentrales europäisches Politikfeld zu identifizieren. Nach Artikel 5 sollen sich alle 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Landscape/default_en.asp#TopOf
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Vertragsparteien verpflichten: „Landschaften als wesentlichen Bestandteil des Lebensraums 

der Menschen, als Ausdruck der Vielfalt ihres gemeinsamen Kultur- und Naturerbes und als 

Grundstein ihrer Identität rechtlich anzuerkennen.“  

 

2.2 Komponenten der ELK – Kulturlandschaftspolitik 

 Das Konzept „Landschaft“ als formelles System  

Die „Guidelines for the Implementation of the European Landscape Convention“ (2008) 

enthalten ausführliche Hinweise zu einer instrumentellen Umsetzung der Ziele der ELK. So 

wird „landscape action“ als eine Kombination von „Schutz, Management und Planung“ 

gesehen. Unter dem Unterpunkt Kriterien und Instrumente der Landschaftspolitik benennen 

die Guidelines die fundamentalen Arbeitsschritte (stages): 

1.  Knowledge of the landscape: identification, description and assessment  

2.  Definition of landscape quality objectives  

3.  Attainment of these objectives by protection, management and planning over a period of 

time  

4.  Monitoring of changes, evaluation of the effects of policies, possible redefinition of 

choices (Guidelines, II.2.). 

 Landscape action  

Die Umsetzung der Landschaftspolitik wird als ein genereller Planungs- und 

Entwicklungsprozess (general planning and development process) definiert, der den drei 

Komponenten der europäischen Landschaftspolitik („landscape action“) „protection, 

management and planning“ von Landschaften dient. „Landscape action“ wird als eine 

Kombination von „Schutz, Management und Planung“ gesehen. Wichtig ist aber auch, dass 

Landschaftsbelange im Rahmen des systematischen „landscape planning process“, angepasst 

an die verschiedenen administrativen Ebenen, definiert werden.  

 

Die drei Elemente des Gesamtsystems werden in den Guidelines im Detail beschrieben. 

Als „main categories of instruments“ (bestehende und möglich Instrumente) können genannt 

werden: 

-      Landscape planning: landscape study plans included in spatial planning; 

-  Inclusion of the landscapes in sectoral policies and instruments; 

-  Shared charters, contracts, strategic plans; 

-  Impact and landscape studies; 

-  Evaluations of the effects of operations on landscape not subject to an impact study; 

-  Protected sites and landscapes;  

-  Relationship between landscape and regulations concerning the cultural and historic 

heritage;  

-  Resources and finances;  

-  Landscape awards.  
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a) Knowledge of the Landscape 

 

Definition 

„Zur Verbesserung der Kenntnis der eigenen Landschaften verpflichtet sich jede 

Vertragspartei, unter aktiver Beteiligung der in Artikel 5 Buchstabe c genannten interessierten 

Parteien,  

 

a) i)   die eigenen Landschaften in ihrem gesamten Hoheitsgebiet zu erfassen; 

 ii) ihre Charakteristika und die sie verändernden Kräfte und Belastungen zu 

       analysieren,  

 iii) Veränderungen zu beobachten; 

 

b) den Zustand der auf diese Weise erfassten Landschaften unter Berücksichtigung der 

ihnen von den interessierten Parteien und der betroffenen Bevölkerung zugeschriebenen 

besonderen Werte zu bewerten.“ (Art. 6 C (1)) 

 

Wissenschaftliche Forschung 

Im Explanatory Report wird darüber hinaus die Bedeutung der wissenschaftlichen Erfassung 

und Bewertung der Landschaft als Grundlage für zukünftige Entwicklungen betont. Es 

werden daher Forschung und Studien zur Erfassung der Charakteristika, der Dynamiken 

sowie des Veränderungsdruckes (Pressures), der auf Landschaften lastet, eingefordert. Der 

Prozess der „Identifikation“ im Sinne der ELK entspricht damit einem Prozess der 

„Identifizierung, Beschreibung und Einschätzung“, der die natürlichen und kulturellen 

Merkmale der Landschaft sowie deren Entwicklung und die hier erkennbaren Wirkfaktoren 

erfasst. 

 

Landschaftliche Bezugssysteme 

The expression “landscape unit” is used to emphasise the importance of systematically 

studying the places concerned from the landscape perspective. It would be wrong to focus 

solely on just one form of analysis (for example, ecological, geographical, historical, visual, 

etc.). However, several terms based on different forms of landscape description and site 

interpretation may be used, as already happens in various states (for example, unit, area, 

system, structure, element (not only territorial but also linear, in networks, etc.). 

„The landscape plan or study should set “landscape quality objectives” for each landscape 

unit. These cover: – conservation and upkeep of quality features (morphology, constituent 

elements, colours, etc., also taking account of construction methods and materials and 

symbolic characteristics and places, etc.); – provision for hubs of development in accordance 

with the various recognised landscape features, ensuring that development does not degrade 

landscape quality; – reassessment and/or rehabilitation of degraded or problematic areas in 

order to restore their qualities or create new ones.”  
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b) Landscape quality objectives 

Definition 

„Landscape quality objectives“ werden im Artikel 1(c) definiert: „’Landscape quality 

objective’ means, for a specific landscape, the formulation by the competent public authorities 

of the aspirations of the public with regard to the landscape features of their surroundings”. 

Diese „landscape quality objectives“ („Landschaftsqualitätsziele“ (Schweitzer Übersetzung)) 

sollten auf den identifizierten Charakteristika, Qualitäten der Landschaft bzw. ihren 

Problemen und Potenzialen sowie der jeweiligen Wahrnehmung der Landschaften durch die 

Bevölkerung aufbauen. 

Inhaltliche Aspekte  

Nach Art. 6 D) verpflichten sich die Vertragsstaaten, für die erfassten und bewerteten 

Landschaften „landscape quality objectives“ nach einer öffentlichen Befragung gemäß Artikel 

5 Buchstabe c festzulegen. „The area’s landscape quality (protection, management, planning, 

reassessment, etc.), should be defined with regard to general and operational requirements and 

activities relating to devoting special attention to the measures needed for enhancing the 

landscape and for public use and accessibility of the sites concerned.” Diese Ziele stehen für 

„the end result of the process of devising landscape operations, which implies knowledge 

production, public consultation, policy formulation and action and monitoring strategies”. 

Die Landschaftsqualitätsziele sind die Grundlage für die Ausarbeitung von Maßnahmen „to 

protect, to manage and to plan landscapes and to manage them over time“ sein. 

Landschaftsqualitätsziele sollten dabei für die verschiedenen Planungs- und 

Entscheidungsebenen formuliert werden und durch die Stadt- und Regionalplanung ebenso 

wie durch Fachplanungen umgesetzt werden. Andererseits sind letztere in den Prozess der 

Formulierung und Festlegung der Ziele aktiv einzubinden.  

 

c) Attainment of Landscape objectives by protection, management and planning 

 Landscape Protektion  

Definition 

„’Landscape protection’ consists of measures to preserve the present character and quality of 

a landscape which is greatly valued on account of its distincted or cultural configuration. Such 

protection must be active and involve upkeep measures to preserve significant features of a 

landscape”. 

Inhaltliche Aspekte 

„The concept of protection includes the idea that landscape is subject to changes which, 

within and immaterial features to future generations. A landscape’s characteristics depend on 

economic, social, ecological, cultural and historical factors, the origin of which often lies 

outside the sites concerned. Landscape protection should find the ways and means of acting, 

at an appropriate level, not only on the characteristics present at sites but also on external 

factors.”  

 Management  

Definition 

„Management of landscape is a continuing action aimed at influencing activities liable to 

modify landscape. It can be seen as a form of adaptive planning which itself evolves as 

societies transform their way of life, their development and surroundings. It can also be seen 
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as a territorial project, which takes account of new social aspirations, anticipated changes in 

biophysical and cultural characteristics and access to natural resources.“ “’Landscape 

management’ is any measure introduced, in accordance with the principle of sustainable 

development, to steer changes brought about by economic, social or environmental necessity. 

Such measures may be concerned with organisation of the landscape or its components. They 

will ensure a regular upkeep of the landscape and that the landscape evolves harmoniously 

and in a way that meets economic and social needs. The management approach must be a 

dynamic one and seek to improve landscape quality on the basis of the population’s 

expectations.”  

 

Inhaltliche Aspekte 

„A short- or medium-term management programme for the implementation of action, 

presenting actors and the means to carry it out should be defined.” 

 Landscape planning 

In einer Liste der „main categories of instruments“ bestehender und möglicher Instrumente 

wird an erster Stelle eine in die räumliche Gesamtplanung integrierte Landschaftsplanung 

(landscape study plans included in spatial planning) genannt. Dabei ist festzuhalten, dass 

Landschaftsbelange im Rahmen des systematischen „landscape planning process“, angepasst 

an die verschiedenen administrativen Ebenen, eingebracht werden sollten. 

 

Definition 

“Landscape planning“(ELK,Artikel 1f) wird als „strong forwardlooking action to enhance, 

restore and create landscapes“ definiert. Von Interesse ist die zwei informellen 

Übersetzungstexte unterschiedliche Termini zum ELK – Text enthalten Im „Schweizer Text“ 

wird „Landscape planning“ mit „Landschaftsplanung“ („Maßnahmen von ausgeprägt 

zukunftsweisender Natur, die Landschaften aufwerten, wiederherstellen oder gestalten 

sollen“) offenbar nach System der Planung in der Schweiz gleichgesetzt wird. Die 

„nichtamtliche Übersetzung Deutschland“ enthält im Hinblick auf den Artikel 1 f den Begriff 

„Landschaftsgestaltung“ und definiert diese als „durchgreifende, vorausschauende 

Maßnahmen zur Verbesserung, Wiederherstellung oder Neuschaffung von Landschaften“. 

 

Inhaltliche Aspekte 

“Landscape planning may be regarded in the same way as a territorial project and concerns 

forms of change that can anticipate new social needs by taking account of ongoing 

developments. It should also be consistent with sustainable development and allow for the 

ecological and economic processes that may occur in the medium and long terms. Planning 

also covers the rehabilitation of degraded land (mines, quarries, landfills, wasteland, etc.) so 

that they meet the stipulated landscape quality objectives”.  

Eine Evaluierung, Erneuerung bzw. ein Updating der Landschaftspläne sollte regelmäßig 

erfolgen bzw. deren Integration in „all spatial planning and development instruments” 

sichergestellt werden. Der Landschaftsplan oder die Landschaftsstudie sollte für jede 

Landschaftseinheit Landschaftsqualitätsziele formulieren, die sowohl der Erhaltung der 

Charakteristika dienen als auch Vorschläge für die Entwicklung sowie die Aufwertung 

(reassessment) und den Wiederaufbau (rehabilitation) von Landschaften beinhalten. „ 
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The expression “landscape unit” is used to emphasise the importance of systematically 

studying the places concerned from the landscape perspective. It would be wrong to focus 

solely on just one form of analysis (for example, ecological, geographical, historical, visual, 

etc.). However, several terms based on different forms of landscape description and site 

interpretation may be used, as already happens in various states (for example, unit, area, 

system, structure, element (not only territorial but also linear, in networks, etc.))”. 

„The landscape plan or study should set “landscape quality objectives” for each landscape 

unit. These cover: – conservation and upkeep of quality features (morphology, constituent 

elements, colours, etc., also taking account of construction methods and materials and 

symbolic characteristics and places, etc.); – provision for hubs of development in accordance 

with the various recognised landscape features, ensuring that development does not degrade 

landscape quality; – reassessment and/or rehabilitation of degraded or problematic areas in 

order to restore their qualities or create new ones.”  

d)  Monitoring 

Ein zentrales Element des ELK ist das Monitoring der Landschaftsveränderungen und der 

Effektivität der Maßnahmen. “It is essential to have a means of monitoring landscape changes 

and the effectiveness of operations. This should help in the process of reviewing and 

reformulating landscape quality objectives and of redefining all phases of landscape policy 

and its resources on a periodical basis.”  

2.3 Die Förderung 

Der Landschaftsplan oder die Landschaftsstudie sollte auch Vereinbarungen, sowie Angaben 

zu Förderungsmitteln und Finanzierungsquellen beinhalten. „Landscape plans or studies 

should also include agreements, grants and financing for the upkeep of landscape 

components, creation of structures and recreational and educational activities, etc., either by 

using specifically earmarked funds or indicating and emphasising the possibility of using 

funds belonging to particular sectors such as agriculture, tourism, culture, public works, etc., 

or encouraging the active participation of the general public and non-governmental 

organisations.”  

2.4 Umsetzung der ELK – Kulturlandschaftspolitik durch die Vertragsstaaten 

Die Vertragsparteien verpflichten sich „zur Umsetzung ihrer Landschaftspolitik Instrumente 

einzuführen, deren Ziel der Landschaftsschutz, das Landschaftsmanagement und/oder die 

Planung der Landschaft ist“. Die Vertragsstaaten sollen ein an ihr jeweiliges System sowie die 

jeweiligen Probleme angepasstes Vorgehen wählen, dass ermöglicht bzw. nicht behindert. 

They include landscape plans, landscape projects, special status for certain types of 

landscape, a requirement that impact studies, activity licenses and land-use permits consider 

impact on landscape, emergency measures to safeguard threatened landscape, and so on“. 

2.5 Die ethische Dimension 

Die Umsetzung der Konvention durch die jeweiligen Vertragsstaaten (Explanatory Report) 

macht die Kontextualisierung mit den folgenden ethischen Prinzipien sichtbar: < Subsi-

diaritätsprinzip (Betonung der Verantwortung der kommunalen Gebietskörperschaften. Bezug 

auf die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung, die Aarhus-Konvention und 

auch auf das europäische Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften genommen). < Nachhaltigkeitsprinzip, 

< Personalitätsprinzip und < Nachhaltigkeitsprinzip. 
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3. Landespflege und Kulturlandschaftspflege als die zwei grundlegenden methodischen 

Basisansätze des europäischen Konzeptes „Landschaft“ – Landespflege, Land-

schaftspflege und Landschaftsökologie versus historische Raumwissenschaften  

Die Europäische Landschaftskonvention beschreibt „Landschaft“ als ein Gebiet, wie es vom 

Menschen wahrgenommen wird, dessen Charakter das Ergebnis der Nutzung und 

Wechselwirkung von natürlichen und/oder menschlichen Faktoren ist. Landschaft bedeutet 

hier das erlebte Landschaftsbild, das Äußerliche eines Erdraumes, damit die Physiognomie, 

die aufgrund von äußerlichen Merkmalen einheitlich erscheint in ihrer dinglichen Erfüllung, 

zunächst allgemein definiert als „Totalcharakter einer Erdgegend“, ein Ausschnitt aus der 

Geosphäre und hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes in bestimmter Weise geprägter 

Bereich der Erdoberfläche (Burggraaff und Kleefeld 2002). 

Die Europäische Landschaftskonvention machte damit Landschaft und die Planung von 

Landschaft erstmals zum Inhalt einer internationalen Vereinbarung und spricht gleichzeitig in 

den „Guidelines“ die große Herausforderung an, dass die derzeit in vielen Ländern und 

Disziplinen angewandten Methoden nur bedingt für das transdisziplinäre Landschaftskonzept 

der Konvention geeignet sind (“There is an acute awareness of the inadequacies of the most 

frequently used theoretical and methodological instruments for operational needs“ 

(Guidelines, II.2.1.)).  

 Zur Notwendigkeit der Verständigung über Methoden der Identifikation von 

Landschaften, Grundlagenforschung und Bewertung 

Da der Begriffsinhalt „Landschaft“ bzw. „Kulturlandschaft” und die damit verknüpften 

Methoden vom Fachbereich Naturschutz anders gesehen wird wie z. B. im Bereich der 

Geographie, Kunstgeschichte oder vom städtebaulichen bzw. planerischen Schutz der 

Kulturlandschaft, ist es unbedingt nötig, sich über den jeweiligen Inhalt zu verständigen und 

dies für diese Untersuchung zum Ausdruck zu bringen bzw. zu prüfen, ob die beiden 

genannten Basisansätze in das Regelwerk der Europäischen Landschaftskonvention 

integrierbar sind. Diese zunächst akademisch anmutende Fragestellung hat jedoch eine sehr 

hohe praktische Bedeutung, weil eine große Anzahl von Instrumenten bzw. Projekten und 

Initiativen verschiedener Disziplinen auf unterschiedlichen Entscheidungsebenen vorhanden 

sind und geprüft werden muss, ob sie Elemente des umfassenden Konzeptes „Landschaft“ der 

Europäischen Landschaftskonvention sein können. 

 Ökologische und kulturelle Aspekte in der Präambel der ELK als Bezugspunkt  

In der Präambel der Europäischen Landschaftskonvention werden neben umweltpolitischen 

vor allen kulturelle und ökologische Aspekte der Landschaft hervorgehoben (Absatz 3), die 

durch den ausdrücklichen Bezug bzw. die Hineinnahme in die Rechtswirksamkeit der 

Europäischen Landschaftskonvention vertieft werden (Auswahl von vorhandenen 

völkerrechtlichen Übereinkünften im Bereich des Schutzes und der Pflege des Natur- und 

Kulturerbes, des architektonischen bzw. archäologischen Erbes, der Biodiversität etc.). 

Weiterhin sind die schon vorhandenen europäischen Dokumente 

(Kulturlandschaftsempfehlung 1995, Europäisches Raumordnungskonzept, Pan-European 

Biological and Landscape Diversity Strategy/PEBLDS etc.) als bindender methodischer 

Rahmen für das zusammenfassende Konzept „Landschaft“ der Europäischen 

Landschaftskonvention anzusehen. 
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 Zwei methodische Hauptlinien als Träger des Konzeptes „Landschaft“ 

Planung von Landschaft wird in den zahlreichen Staaten des Europarates höchst 

unterschiedlich verstanden und definiert wird. Aus diesem Grund schlägt der Autor unter 

Bezug auf vorhanden Ansätze in Mitteleuropa das Herausheben von zwei methodischen 

Hauptzugängen vor. Damit soll dieses Faktum transparenter werden und das gegenseitige 

Verständnis bezüglich der verschiedenen Ansätze unter den europäischen Staaten wachsen. 

Aus dem bisher Dargelegten lassen sich daher zwei methodische Hauptlinien des Zuganges 

(Kulturlandschaftspflege und der landschaftsökologische Ansatz) zum ELK - Konzept 

„Landschaft“ und dessen Umsetzung identifizieren, die bisher vielfach isoliert voneinander 

gesehen bzw. bearbeitet wurden und nach der Europäischen Landschaftskonvention nunmehr 

einer transdisziplinären Verknüpfung sowie einer gegenseitigen Anerkennung harren. Mit der 

Identifizierung der zwei genannten Ansätze soll eine europäische Einigung auf ein „flexibles 

Fundament“, das an die jeweiligen Traditionen und Planungssystem der Länder angepasst 

werden kann, unterstützt werden. 

3.1 Kulturlandschaftspflege 

a) Historische Raumwissenschaften als eine Grundlage einer europäischen Konzeption 

„Landschaft“  

 Kulturlandschaftspflege aus geographischer Sicht 

Mit der Entwicklung des Forschungsfeldes "Kulturlandschaftspflege aus geographischer 

Sicht" und der historischen Raumwissenschaften (historische Geographie bzw. angewandte 

historische Geographie) (P. Burggraaff, K. Fehn, T. Gunzelmann, H. Hildebrandt, K.-D. 

Kleefeld, G. Ongyerth, W. Schenk u.a.)
 
und städtebauliche Denkmalpflege (T. Breuer und M. 

Mosel) wurden die Grundlagen für ein umfassendes Konzept "Kulturlandschaften" in den 

letzten Jahrzehnten z.B. im deutschsprachigen Raum, England, Holland oder Nordeuropa zur 

raumbezogenen Wahrnehmung einer Kulturlandschaftskompetenz geschaffen, die mit ihren 

spezifischen Instrumentarien mithelfen, raumrelevante Prozesse, Strukturen und 

Umgestaltungen zu erfassen und zu bewerten. In der weiteren Folge werden zur Markierung 

des methodischen Ansatzes folgende Begriffe angefügt. 

 Kulturlandschaftspflege 

"Der im Terminus "Kulturlandschaftspflege" gefasste spezifische Ansatz der Geographie des 

planungsbezogenen Umgangs mit Kulturlandschaften kann zusammenfassend als eine 

analytische Querschnittsaufgabe definiert werden, der die aus der raumprägenden Tätigkeit 

des Menschen auf uns überkommenen landschaftlichen Strukturen und Einzelelemente in 

ihrer raumzeitlichen Differenziertheit zu erfassen versucht und bei Fragen des Erhalts, der 

Umgestaltung und Weiterentwicklung landschaftlicher Elemente und Strukturen als Maßstäbe 

neben ökologischen, landschaftsästhetischen und ökonomischen Aspekten deren historische 

Originalität (Alter und Dokumentcharakter) sowie deren regionale Spezifik (Seltenheitswert, 

Eigenart und regionaler Bezug) als zentrale Maßstäbe für einen pfleglichen Umgang im Sinne 

der Erhaltung von Entwicklungspotenzialen heranzieht" (Schenk 1997, S. 7). Aus der 

Betonung kulturhistorischer Maßstäbe erklärt sich die grundlegende methodische Bedeutung 

der historischen Geographie, die in ihrer Betrachtungsweise die zeitliche mit der räumlichen 

Dimension verbindet. Der im Terminus enthaltene Begriff der Pflege schließt damit das 

bestimmte planerische Leitbild der Gegenwart und der Projektion für eine lebenswerte 

Zukunft ein. 

Die Kulturlandschaftspflege unterscheidet sich damit von der "Landespflege" (mit dem 

Instrument der Landschaftsplanung, Naturschutz und Landschaftsökologie), die auch ein 
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integrierter Bestandteil der ökologisch und nachhaltig ausgerichteten Raumordnung mit 

Schwerpunkt im ökologisch-gestalterischen Bereich ist. 

 

 Städtebaulicher und planerischer Schutz des kulturellen Erbes bzw. der Kultur-

landschaft 

Vorhandene internationale Modelle der städtebaulichen Denkmalpflege sollten daher 

inhaltlich zu einem Modell des planerischen und städtebaulichen Kulturgüterschutzes 

erweitert werden, um eine Gesamtintegration des gesamten (auch bescheidenen) Kulturgutes 

zu gewährleisten. Diese Erkenntnisse vom Wert des baulichen bzw. kulturellen Erbes 

verlangen nach spezifischen Zielen und Methoden der Inventarisation und planerischen 

Umsetzung. Städtebaulicher und raumplanerischer Schutz des kulturellen Erbes bedeutet 

unter anderem: Die Rolle der transdisziplinären Raumordnung wird von einem immanenten 

Gefahrenpotenzial über ein „bloßes Integrationsobjekt” für das kulturelle Erbe zu einem 

aktiven Schutzinstrument („städtebaulicher bzw. planerischer Schutz der Kulturlandschaft”) 

zu entwickeln sein, weil das Objekt der Landesplanung die Kulturlandschaft ist und in 

Raumordnungsgrundsätzen im deutschsprachigen Raum diesbezügliche Festlegungen 

vorhanden sind. Dabei wird deutlich, dass diese neuen Prämissen nicht im Hinblick auf 

Gemeinsamkeiten bzw. koordinative Verbindungen, sondern auf eine integrale 

Durchdringung im Sinne der Zielsetzungen der Europäischen Union zu formulieren sind: 

 Erarbeitung eines integrierten Planungskonzeptes zum Schutz, zur Revitalisierung und 

zur Pflege des kulturellen Erbes im Rahmen einer städtebaulichen, raumplanerischen bzw. 

kulturlandschaftsbezogenen Gesamtkonzeption als Ergebnis einer Integration des 

architektonischen bzw. kulturellen Erbes in die Raumordnungs-, Umwelt- und 

Regionalpolitik als arbeitsteilige Aufgabe;  

 Die planerische Absicherung der Einzelobjekte, linienhafter bzw. flächenhafter histori-

scher Elemente der Kulturlandschaft sowie Schutz durch Fachbereichsinstrumente;  

 Zuweisung von neuen Funktionen und Sicherung tradierter Nutzungen der o.a. 

historischen Elemente der Kulturlandschaft bzw. Sicherung der Funktion und bewahrenden 

Entwicklung durch kulturgüterverträgliche Funktionswidmungen auf örtlicher und 

überörtlicher Ebene;  

 Schutz, Pflege und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft im Allgemeinen bzw. 

besonders schützenswerter Landschaften;  

 Erhaltung historischer Orts-, Stadt- und Landschaftsbilder;  

 Integration des kulturellen Erbes bzw. der Kulturlandschaft aus dem Blickwinkel der 

historischen Raumwissenschaften in die Nachhaltigkeitsstrategien in Österreich sowie  

 Sicherung des kulturellen Erbes einschließlich historischer Kulturlandschaften durch 

transdisziplinäre Kombination von Inventarisation, Schutz-, Pflege- und 

Förderungsinstrumente (Jeschke 2004). 

b) Weitere ausgewählte Begriffe der Kulturlandschaftspflege 

 Kulturlandschaft 

Burggraaff und Kleefeld (1999, S. 60) definieren im Sinne der historischen Raumwissen-

schaften Kulturlandschaft als ein „von Menschen nach ihren existenziellen, gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und ästhetischen Bedürfnissen eingerichteter und angepasster Naturraum, der 
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im Laufe der Zeit mit einer zunehmenden Dynamik entstanden ist und ständig verändert bzw. 

umgestaltet wurde und noch wird. Die Kulturlandschaft stellt heute einen funktionalen und 

prozessorientierten Systemzusammenhang dar, dessen optisch wahrnehmbarer strukturierter 

Niederschlag aus Punkteelementen, verbindenden Linienelementen und zusammenfassenden 

sowie zusammengehörigen Flächenelementen bestehen” und betonen damit auch die 

Wertneutralität des Begriffes an sich. Erst die Bewertung eröffnet Ziele und Strategien für den 

Schutz, Pflege und Weiterentwicklung. 

 Historisches Kulturlandschaftselement 

Kulturlandschaftselemente sind die anthropogen errichteten bzw. überformten Einzelobjekte 

der Kulturlandschaft, die nach Form und Größe (Maßstab) in einzelne Punkt-, Linien- und 

große bzw. zusammenfassende Flächenelemente unterschieden werden können (Burggraaff 

2000). Der Begriff „historisch“ wird hier benutzt im Sinne historischer Strukturen, „die von 

einer früheren Gesellschaft für ihre damals gegenwärtige Gesellschaft mit ihren veränderten 

Verhältnissen und Vorstellungen so nicht mehr neu geschaffen werden, weil sie ihr nicht 

mehr entsprechen“ (Nitz 1982). 

 Kulturlandschaftskataster, Kulturlandschaftsinformationssysteme 

Ein Kulturlandschaftskataster bzw. -informationssystem (Schenk 2001b, Buchholz und 

Kleefeld 2010) hat das Ziel einer Erfassung aller landschaftsbezogenen Daten nach folgenden 

Kriterien: 

 Flächige und vollständige Erfassung der kulturlandschaftsprägenden Elemente und 

Strukturen (Analyse und Entwicklung der Kulturlandschaft, z. B. über Altkarten, Aufnahme 

punktueller, linienhafter und flächiger Elemente und Strukturen, genaue Lokalisation in 

großem Maßstab (<1 : 25.000), Bewertung der Einzelbefunde in ihrem aktuellen und 

historischen Kontext und Integration zu großen kulturlandschaftlichen Einheiten). 

 Vernetzung aller relevanten raumbezogenen Daten (z.B. aus Natur- und Denkmalschutz 

und Neuaufnahme der „historischen Kulturlandschaftselemente“).  

 Es sollte ein GIS-gestütztes raumbezogenen Informationssystem mit Import und Export 

von Daten aus vorhandenen Datenbanken, ständiger Aktualisierung und Zugriff über Internet 

sein. 

3.2 Landespflege, Landschaftspflege und -ökologie 

 Landespflege 

Der Begriff Landespflege beschreibt inhaltlich die Gesamtheit der Maßnahmen zur 

nachhaltigen Sicherung und Entwicklung von Landschaften. Diese hat den Schutz der 

Umwelt des Menschen zum Ziel, wobei neben dem Naturraumpotential auch alle Formen von 

Kulturlandschaften, nämlich Wohn-, Gewerbegebiete, Industrie, Forst-, Agrar- und 

Erholungsgebiete Gegenstand landespflegerischer Betrachtungen sind. Landespflege versteht 

sich daher als Bestand einer ökologisch, ethisch und ästhetisch ausgerichteten Raumplanung 

und Raumordnung mit dem Arbeitsschwerpunkt im ökologisch-gestalterischen Bereich. Die 

Landespflege soll einen Ausgleich zwischen den Ansprüchen der Gesellschaft an die 

Ökosysteme der Umwelt und dem Leistungsvermögen der Umwelt und dem Leistungs-

vermögen des Naturhaushaltes und seiner Potenziale herstellen. Technisch-organisatorisch 

handelt es sich bei dem Begriff Landespflege um eine zusammenfassende Bezeichnung für 

die Aufgabenbereiche Naturschutz, Landschaftspflege und Freiraumplanung (Deutscher Rat 

für Landespflege 2005b). 
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 Landschaftsplanung 

Das Ziel der Landschaftsplanung im engeren Sinn der bisherigen Definition ist einerseits die 

Sicherung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Landschaftsplanung 

behandelt die Wechselwirkungen von Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen- und Tierwelt 

und zeigt die Auswirkungen aller vorhandenen und geplanten Nutzungen auf dieses 

Wirkungsgefüge auf. Sie stellt die ökologischen und gestalterischen Maßnahmen dar, die zur 

Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erforderlich sind. Die wichtigste 

Aufgabe der Landschaftsplanung liegt in der systematischen planerischen Behandlung des 

Beziehungsgefüges zwischen Naturraumpotenzialen und den menschlichen 

Nutzungsansprüchen. Die auf dieser Basis erarbeiteten Ziele und Maßnahmenvorschläge des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege sind nach Abwägung in das jeweils entsprechende 

Planwerk der räumlichen Gesamtplanung zu integrieren. Andererseits legt der Landschafts-

plan die zukünftige Landschaftsgestaltung in seinem Fachgebiet fest. 

Diese Aufgabenstellung bedeutet u.a. im methodischen Rahmen der Landespflege mit 

Schwerpunkt im ökologisch-gestalterischen Bereich 

 Bestimmung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in Form verschiedener 

Naturraum-/Landschaftspotenziale oder -funktionen. Der Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild wird zum Ausgangspunkt jeglicher Nutzungsüberlegungen. Damit werden die 

Nutzungsfähigkeit der natürlichen Ressourcen und deren Grenzen aufgezeigt. 

 Darstellung der ökologischen und gestalterischen Maßnahmen, die zur Sicherung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes erforderlich sind. 
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D LANDSCHAFTSRELEVANTE KONVENTIONEN, RICHTLINIEN, 

EMPFEHLUNGEN UND NETZWERKE (Auswahl) 

1. Völkerrechtliche Übereinkünfte, die im Text der Europäischen 

Landschaftskonvention wegen ihrer Landschaftsrelevanz besonders hervorgehoben 

wurden  

 Die Europäische Landschaftskonvention versucht in der weiteren Folge schon 

vorhandene völkerrechtliche Übereinkünfte im Bereich des Schutzes und der Pflege des 

Natur- und Kulturerbes, der Raumplanung, der lokalen Selbstverwaltung und der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit in einem ersten Schritt zu verknüpfen und so die Umsetzung 

dieses neuen Instrumentes zu erleichtern (Landschaftskonvention 2000, Präambel Abs. 10), 

insbesondere:  Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen 

und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Bern, 19. September 1979),  Übereinkommen 

zum Schutz des Erbes Europa (Granada, 3. Oktober 1985),  Europäisches Übereinkommen 

zum Schutz des archäologischen Erbes (revidiert) (Valletta/Malta, 16. Januar 1992),  

Europäisches Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen Gebietskörperschaften (Madrid, 21. Mai 1980) und seiner Zusatzprotokolle, 

 Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung (Straßburg, 15. Oktober 1985), 

 Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Rio de Janeiro, 5. Juni 1992),  Über-

einkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (Paris, 16. November 1972) 

und  Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus, 

25. Juni 1990). 

2. Weitere ausgewählte Hinweise zu internationalen Dokumenten, Richtlinien und 

Konventionen  

Die Zusammenstellung enthält Regelwerke, die einem integralen Gesamtmodell, einem 

ökologischen oder historisch-kulturellen Schwerpunkt zuzuordnen sind. 

2.1 Integraler Gesamtansatz 

a) Europarat-Kampagne „Europa, ein gemeinsames Erbe“  

Ballester (1999) hob als Leiter der Abteilung für das Kulturerbe beim Europarat den 

notwendigen Zusammenhang eines gemeinsamen Rechts-, Wirtschafts- bzw. Verwalt-

ungsraumes und der Positionierung des gemeinsamen kulturellen Erbes in seiner reichen 

Vielfalt für den Aufbau Europas hervor. Die Staats- und Regierungschefs Europas hatten, 

diesem in allen europäischen Dokumenten festgehaltenen Leitprinzip folgend, nach langer 

Vorbereitung 1999 eine Kampagne der Sensibilisierung für das Kultur- und Naturerbe mit 

dem Titel „Europa, ein gemeinsames Erbe“ (1999/2000) ins Leben gerufen, deren innovativer 

Aspekt einerseits neben dem „Konzept einer gemeinsamen Vergangenheit in Europa“ und der 

interaktiven Dimension des technischen Know-how insbesondere auch beim Schutz der 

Kulturlandschaft liegt. Diese Europaratskampagne stellte auch einen vorläufigen Abschluss 

intensiver Bemühungen für eine Landschaftskonvention dar.  

b) Europäische Raumordnungsentwicklungspolitik 

ba) Europäische Raumordnungskonzept 

Das Europäische Raumordnungskonzept 1999 gilt als politischer Orientierungsrahmen für die 

Mitgliedstaaten, deren Regionen, Gemeinden und die Europäische Kommission im jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich. Erstmals wird darin das kulturelle Erbe neben die ökonomische, 

nachhaltige bzw. ökologische Orientierung in den Gesamtzusammenhang der 
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gesellschaftlichen Entwicklung gestellt. 

Auch die raumordnungspolitischen Zielsetzungen auf europäischer Ebene haben mit dem 

Raumordnungskonzept (EUREK), das von der Europäischen Kommission nach Verabschie-

dung durch die Raumordnungsminister der EU am 10./11.5.1999 herausgegeben wurde, neue 

Maßstäbe gesetzt. Selbst wenn die Europäische Union keine formale Kompetenz für „Raum-

ordnung“ auf der europäischen Ebene hat, so verfügen aber zahlreiche EU-

Gemeinschaftspolitiken im Kompetenzbereich der EU über explizite und implizite räumlich 

konzeptive Vorstellungen mit zum Teil massiven räumlichen Auswirkungen (vgl. dazu 

EUREK 1999, S. 13-19). 

„Raumwirksam bedeutet, dass durch gemeinschaftliche Maßnahmen räumliche Strukturen 

und Potentiale in Wirtschaft und Gesellschaft und damit Flächennutzungen und 

Landschaftsbilder verändert werden. Außerdem kann die Wettbewerbssituation bzw. 

räumliche Bedeutung einer Stadt oder Region im europäischen Wirtschafts- und 

Siedlungsgefüge beeinflusst werden“ (Europäische Kommission 1999, S. 13). 

Die drei Ziele des EUREK sind:  wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhang,  Erhaltung 

und Management der natürlichen Lebensgrundlagen und des kulturellen Erbes, und 

 ausgeglichenere Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Raumes.  

Aus diesen Zielen ergeben sich drei raumentwicklungspolitische Leitbilder:  ausgewogene 

und polyzentrische Raumentwicklung und eine neue Beziehung zwischen Stadt und Land,  

gleichwertiger Zugang zu Infrastruktur und Wissen, sowie  nachhaltige Entwicklung, 

intelligentes Management und Schutz von Natur und Kulturerbe.  

Im Abschnitt des EUREK „Kreativer Umgang mit Kulturlandschaften“ wird direkt die 

Erhaltung von Kulturlandschaften angesprochen. Dabei wird ausdrücklich betont, dass die 

Bewahrung dieser Landschaften von großer Bedeutung ist (Abs. 151 EUREK). 

Den „kreativen Umgang mit Kulturlandschaften“ definiert das EUREK wie folgt:  Erhaltung 

und kreative Weiterentwicklung von Kulturlandschaften mit besonderer kulturhistorischer, 

landschaftsästhetischer und ökologischer Bedeutung  Inwertsetzung von Kulturlandschaften 

im Rahmen integrierter Raumentwicklungsstrategien.  Verbesserte Koordinierung der 

Entwicklungsmaßnahmen, die sich auf die Landschaften auswirken.  Kreative 

Wiederherstellung von Landschaften, die durch menschliche Eingriffe Schäden erlitten haben, 

einschließlich von Rekultivierungsmaßnahmen (vgl. Abs. 155 EUREK).  Stärkung des 

Bewusstseins, dass die aktuelle Stadt- und Raumentwicklungspolitik zum kulturellen Erbe 

zukünftiger Generationen beiträgt.  

Während der marktwirtschaftliche Handlungsrahmen supranational aufgespannt wird, bleibt 

das Soziale und die Sorge für öffentliche Güter subsidiär der Verantwortung der einzelnen 

Mitgliedstaaten überlassen. Zugleich muss die laufende politische Legitimation nach wie vor 

bei Wahlgängen auf der nationalen Ebene errungen werden. 

 Natur- und Kulturerbe als Entwicklungsgut 

Das Europäische Entwicklungskonzept (Europäische Kommission 1999, S. 32 ff.) spricht in 

Punkt 3.4 "Umsichtiger Umgang mit der Natur und dem Kulturerbe" von der Natur und dem 

Kulturerbe als Entwicklungsgut. "Die Natur und das Kulturerbe der EU sind durch 

unterschiedliche Einflüsse ständig bedroht. Das kulturelle Erbe Europas - von den 

gewachsenen Kulturlandschaften der ländlichen Gebiete bis hin zu den historischen 

Stadtzentren - ist Ausdruck seiner Identität und von weltweiter Bedeutung. Es ist auch 
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Bestandteil der alltäglichen Umgebung vieler Menschen und bereichert deren Lebensqualität. 

Rigorose Schutzmaßnahmen, wie sie der Denkmalschutz für bestimmte Stätten und 

Monumente vorsieht, können nur einen kleinen Teil dieses Erbes abdecken. 

 Politische Optionen für den kreativen Umgang mit Kulturlandschaften: 

 Erhaltung und kreative Weiterentwicklung von Kulturlandschaften mit besonderer 

kulturhistorischer, landschaftsästhetischer und ökologischer Bedeutung.  

 Inwertsetzung von Kulturlandschaften im Rahmen integrierter 

Raumentwicklungsstrategien.  

 Verbesserte Koordinierung der Entwicklungsmaßnahmen, die sich auf die Landschaf-

ten auswirken.  

 Kreative Wiederherstellung von Landschaften, die durch menschliche Eingriffe 

Schäden erlitten haben, einschließlich von Rekultivierungsmaßnahmen.  

bb) Europäische Politik des territorialen Zusammenhalts 

Für die Zukunft der europäischen Raumentwicklungspolitik werden zurzeit die Weichen neu 

gestellt. Hintergrund ist der Reformvertrag von Lissabon, der nach der Ratifizierung in allen 

EU-Mitgliedstaaten am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, und mit dem die EU einen 

neuen Rechtsrahmen erhalten hat. Mit dem Lissabon-Vertrag ist der territoriale 

Zusammenhalt erstmals als allgemeines Ziel der Europäischen Union in den europäischen 

Verträgen verankert worden: Die Europäische Union „fördert den wirtschaftlichen, sozialen 

und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten“ (Art. 3, 

Abs. 3 EU-Vertrag). Für das Ziel des territorialen Zusammenhalts besteht nach dem Lissabon-

Vertrag eine geteilte Zuständigkeit der Union und der Mitgliedstaaten. 

Die europäische Raumentwicklungspolitik basierte bislang vor allem auf der Zusammenarbeit 

der Mitgliedstaaten. Mit dem Europäischen Raumentwicklungskonzept (1999) und der 

Territorialen Agenda der EU (2007) hatte sie sich gemeinsame Ziele, Leitbilder und 

Handlungsoptionen für eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des europäischen 

Territoriums gegeben. Deutliche Anzeichen für eine neue Territorialisierung der 

Kohäsionspolitik waren vor allem die Aufwertung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG 

zum Ziel „Territoriale Zusammenarbeit“ zu Beginn der aktuellen Strukturfondsperiode (2007) 

sowie die Erarbeitung und Verabschiedung der Ostseestrategie als erste EU-Strategie für 

Makroregionen (2009). 

 

 Neues Planungsverständnis: European Territorial Governance 

Aus den intensiven Diskussionen zum territorialen Zusammenhalt bzw. zu einer 

allgemeingültigen Definition der territorialen Kohäsion zeichnet sich ein gemeinsames 

Verständnis von deren grundlegenden Prinzipien ab: 

 Erstens ist das Konzept des territorialen Zusammenhalts auf den Ausgleich von 

territorialen Ungleichgewichten durch die Förderung endogener regionaler Entwick-

lungspotenziale gerichtet (Territorialer Ausgleich). 

 Zweitens verpflichtet es die raumpolitischen Akteure in Europa auf eine horizontal wie 

vertikal kohärente Ausübung ihrer raumrelevanten Kompetenzen (Territoriale Integration). 

 Drittens setzt es auf die Vernetzung aller Akteure in der europäischen Raument-

wicklungszusammenarbeit (Territoriale Governance). 
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 Die künftige EU - Kohäsionspolitik und die Notwendigkeit stärkerer Koordinierung 

bzw. zwischenstaatlicher Zusammenarbeit 

Der Einfluss europäischer Politikbereiche auf nationale und regionale Raument-

wicklungspolitiken ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Neben der Regional- bzw. 

Kohäsionspolitik haben insbesondere die Umwelt- und die Verkehrspolitik eine sehr hohe 

Raumrelevanz. Trotz der starken räumlichen Auswirkungen vieler EU-Vorhaben wird deren 

räumliche Dimension in der Politikgestaltung noch unzureichend berücksichtigt. Die EU-

Kohäsionspolitik hat aber bereits heute zu einer stärkeren Verankerung des territorialen 

Zusammenhalts beigetragen. Für die Zukunft ist angesagt, dass sowohl die Mitgliedstaaten als 

auch die Europäische Union ihre Politiken sehr viel stärker als in der Vergangenheit 

koordinieren müssen, um eine höhere Politikkohärenz im Interesse der territorialen Kohäsion 

zu gewährleisten. Mit Blick auf die künftige EU-Kohäsionspolitik ist unter anderem die 

Notwendigkeit einer stärker funktionalen Politiksteuerung (Makroregionen, 

Metropolregionen) gegeben. Vor allem mit dem Ansatz der makroregionalen Zusammenarbeit 

verbinden sich in Europas Regionen viele Hoffnungen: Mit der Verabschiedung der 

Ostseestrategie der Europäischen Union im Oktober 2009 ist die „Markoregionale 

Zusammenarbeit“ zu einem Top-Thema für Akteure der Europäischen 

Raumentwicklungspolitik avanciert. Bereits jetzt wird in vielen Räumen Bedarf und Nutzen 

einer Makroregionalen Strategie erörtert; die Erarbeitung einer Donaustrategie ist u.a. bereits 

beschlossen. 

c) Europäische Agrarpolitik 

Von sehr großer Bedeutung für die Landschaftspolitik und damit für die Landschaftsplanung 

ist die Verordnung (EG) Nr.1257/1999 „Ländlicher Raum“, die ab 2000 die Grundlage für die 

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der so genannten '2. Säule' im Kontext der „Agenda 

2000“ der EU-Agrarpolitik bildete. Die „Agenda 2000“, die auch eine Weiterentwicklung und 

in der Regel Aufstockung früherer Agrarumweltprogramme ermöglichte, führte im Ergebnis 

zur vermehrten Integration ökologischer Anforderungen in die Agrarplanung und 

Agrarförderung (Marschall 2002). Agrarumweltprogramme tragen dabei wesentlich zur 

Umsetzung von Zielen der Landschaftsplanung bei. Im September 2005 wurde die 

Verordnung „Ländlicher Raum“ durch die so genannte ELER-Verordnung [(EG) Nr. 

1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des 

ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raumes] abgelöst. Damit werden auch weiterhin Wechselwirkungen zwischen den 

Ziel- und Maßnahmenvorschlägen der Landschaftsplanung und der Förderung von 

bestimmten Maßnahmen von Landwirten durch Agrarumweltprogramme bestehen bleiben. 

Da die Fördermittel für Naturschutz und Agrarumweltmaßnahmen zu knapp sind bzw. in 

Zukunft möglicherweise noch knapper werden als dass man sie ohne Konzept zum Hand-

lungsbedarf vergeben könnte, ist mittelfristig die Darstellung der Landschaftsfunktionen für 

die Rechtfertigung von Fördermitteleinflüssen in den ländlichen Raum [Bindung der 

Agrarsubventionen an Umweltleistungen, wie von der WTO gefordert (ökologischer 

Finanzausgleich)] unabdingbar (v. Haaren 2006). 

Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik soll bis 2013 abgeschlossen sein. Nach Vorliegen 

eines offiziellen Dokumentes der Kommission wird es formelle Konsultationen im Hinblick 

auf eine Gemeinsame Agrarpolitik nach 2013 geben, wobei sich die öffentliche Diskussion 

auf 4 Hauptthemen (Wozu brauchen wir eine GAP der EU? Welche Ziele weist die 

Gesellschaft der Landwirtschaft in ihrer Vielfalt zu? Weshalb soll die GAP reformiert werden, 

und wie lässt sie sich an den Erwartungen der Gemeinschaft ausrichten? und Welche 
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Instrumente benötigt die GAP von morgen? Von großen Interesse ist dabei, dass im Rahmen 

des „Public-Goods-Concept“ in einer Grundlagenstudien für die Neupositionierung der EU-

Agrarpolitik der bisherige, traditionelle GAP-Rahmen um die Dimension „Kulturlandschaft“ 

qualifiziert unter Bezug auf die Europäische Landschaftskonvention erweitert (Cooper, et al. 

2009) wurde.  

d) Die Aarhuskonvention 

Weniger direkt als jedoch indirekt wirkt sich auch die Aarhuskonvention auf das System der 

Landschaftsplanung aus (Marschall 2006). Die Aarhuskonvention wurde im Juni 1998 in 

Aarhus/Dänemark unterzeichnet und trat am 1. Oktober 2001 in Kraft. Gegenstand der 

Aarhuskonvention, die ein internationales Übereinkommen der UN-ECE und hat die Themen 

Umweltinformation, Bürgerbeteiligung und gerichtliche Überprüfungsverfahren zum Inhalt. 

Das Übereinkommen stützt sich auf drei Schwerpunkte:  Umweltinformation (Art. 4 und 5), 

 Öffentlichkeitsbeteiligung an umweltrelevanten Entscheidungen (Art. 6-

zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Art. 9) (www.unece.org). 

Ziel des Übereinkommens ist es, u. a. durch die Bereitstellung von Umweltinformationen 

„das Umweltbewusstsein zu schärfen, einen freien Meinungsaustausch und eine wirksamere 

Teilnahme an Entscheidungsfragen in Umweltfragen zu ermöglichen und so letztlich den 

Umweltschutz zu verbessern“ (Präambel 1, www.unece.org). Mittelfristig ist zu erwarten, 

dass die Aarhuskonvention auch zu verbesserten Beteiligungsverfahren in Planungsprozessen 

führen, da aus ihr auch für die Vorbereitung von räumlichen Planungen eine Beteiligung der 

Öffentlichkeit in transparenten und fairen Verfahren abzuleiten ist. Im Jahr 2003 traten in 

diesem Zusammenhang auf EU-Ebene zwei Richtlinien zur Umsetzung in Kraft:  Die 

Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und  Die 

Richtlinie 2003/35/EG zur Öffentlichkeitsbeteiligung (www.europa/eu.int). 

 

2.2 Ansatz der historischen Raumwissenschaften 

a) Die Empfehlung Nr. R (95) 9 des Europarates zur integrierten Erhaltung von 

Kulturlandschaften als Teil der Landschaftspolitik von 1995 

Die am 11. September 1995 vom Ministerkomitee des Europarates verabschiedete 

„Empfehlung Nr. R (95) 9 zur integrierten Erhaltung von Kulturlandschaften als Teil der 

Landschaftspolitik“ widmet sich umfassend dem Thema Kulturlandschaftspflege. Sie schlägt 

zahlreiche Mittel zur Erhaltung und Steuerung der Entwicklung von Kulturlandschaften vor. 

Hintergrund der Empfehlung ist die Notwendigkeit, „kommunale, nationale und 

grenzüberschreitende Landschaftspolitik besser auf die regionale Planung, die Land- und 

Forstwirtschaftspolitik und die Erhaltung des Kultur- und Naturerbes abzustimmen“ 

(Empfehlung, Präambel). Die Regierungen der Mitgliedstaaten werden dazu aufgefordert, ihre 

politischen Maßnahmen zur Erhaltung und gesteuerten Entwicklung von Kulturlandschaften 

in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Empfehlung auszugestalten und sich dabei an 

den Zielen einer nachhaltigen ökonomischen Entwicklung von Regionen zu orientieren, um 

dem allgemeinen Wunsch nach einer menschengerechten Umwelt im Respekt vor dem 

natürlichen und kulturellen Erbe zu entsprechen. Die landschaftspolitischen Maßnahmen 

sollen „die gesteuerte Entwicklung der Landschaft und die wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Veränderungen, denen die Umwelt ausgesetzt ist, miteinander“ vereinbaren 

(Art. 6, Nr. 1). Mit dieser Richtlinie werden einerseits Grundsätze vorgegeben, wie bei 

landschaftspolitischen Maßnahmen die europäische kulturelle Identität zu respektieren und zu 

verbessern ist. Andererseits werden konkrete Maßnahmen zur Erhaltung bzw. evolutiven 

http://www.europa/eu.int


DIE EUROPÄISCHEN LANDSCHAFTSKONVENTION - EUROPÄISCHE, NATIONALE UND REGIONALE 

BAUSTEINE FÜR DAS INTEGRALE KONZEPT „LANDSCHAFT“ AUS DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH 

UND DER SCHWEIZ                                        33 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Entwicklung von Kulturlandschaften vorgeschlagen (Art. 3, Nr. 3). Schwerpunkte der 

Empfehlung sind u. a. Verfahren zur Erfassung und Bewertung von Kulturlandschaften, 

konkrete landschaftspolitische Maßnahmen, Information und Sensibilisierung der Behörden 

und der Öffentlichkeit sowie Ausbildung und Forschung über kulturelles Erbe an den 

Hochschulen der Mitgliedstaaten. 

b) UNESCO-Welterbekonvention  

Im Jahre 1992 hat das Welterbekomitee bei seiner 16. Sitzung "Kulturlandschaft" ein System 

der Schutzkategorien ausgeformt und damit einen Paradigmenwechsel vom Denkmal, 

Denkmalgebiet und klassischen Nationalparkgebieten (Naturerbe) hin zum vom Menschen 

geprägten Lebensraum als Kulturerbe vollzogen. In Detaillierung des Kulturland-

schaftsbegriffes wurden drei Hauptschutzkategorien definiert: < Vom Menschen entworfene 

und gestaltete Landschaften wie z.B. Gärten und Parks, < Organisch entwickelte 

Landschaften (Fossile Landschaften und fortbestehende Landschaften) und < Assoziative 

Landschaften.  

Dieses Programm der UNESCO hat damit u.a. eine < Erweiterung des Kulturbegriffes in der 

Schutzpraxis, < Öffnung für Kulturen, die bisher nicht vertreten waren (z.B. indigene Völker) 

und die < Einführung von immateriellen Kriterien im Zusammenhang mit der Bedeutung von 

Kulturlandschaften gebracht (Fowler 2003, S. 31 ff.). Darüber hinaus war dieses 

internationale Schutzinstrument der erste wichtige Bezugspunkt und Anregungspunkt für die 

Landschaftskonvention des Europarates. Nach einer mehr als zehnjährigen Entwicklung sind 

bereits mehr als 60 Kulturlandschaften unterschiedlicher Kategorien auf der Welterbeliste, 

davon eine erhebliche Anzahl in Europa. 

c) Umfassender Kulturgüterbegriff der Europäischen Union 

Im Zusammenhang mit der Umweltgesetzgebung der Europäischen Union wird das kulturelle 

Erbe nach den internationalen Dokumenten und Konventionen umfassend definiert. 

Kulturgüter im Sinne des UVP-G sind Zeugnisse menschlichen Handelns ideeller, geistiger 

und materieller Art, die als solche für die Geschichte des Menschen bedeutsam sind und die 

sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als Orte in der Kulturlandschaft beschreiben und 

lokalisieren lassen (Landschaftsverband Rheinland, Rheinischer Verein für Denkmalpflege 

und Landschaftsschutz und Seminar für historische Geographie der Universität Bonn, 1994, 

S. 8). Der Begriff umreißt das baukulturelle bzw. bauhistorische Erbe, das archäologische und 

landschaftskulturelle Erbe. Erfasst sind damit auch ganze Kulturlandschaftseinheiten nach der 

UNESCO-Welterbekonvention 1972, die als Cultural Heritage Landscapes geschützt sind.  

d) Europäisches Kulturerbesiegel 

Als zwischengemeinschaftliche Initiative verschiedener europäischer Staaten initiiert, sind 

derzeit rund 60 Stätten in 17 Staaten mit dem Siegel „Europäisches Kulturerbe ausgezeichnet 

worden. Eine erste Grundlage fand dieses Instrument in „Satzungen des Europäischen 

Kulturerbesiegels“ (European Heritage Label 2007). 

Um das kontinentale Siegel als förmliche Initiative der EU zu gestalten, startete die 

Europäische Kommission eine Untersuchung im Hinblick auf eine Folgenabschätzung 

(Nutzen des Siegels, Auswahlprozedur, Dauer der Vergabe, Vorgangsweise der Europäischen 

Union etc.). Das Ziel des Siegels ist es jedenfalls die Verbundenheit der Bürger Europas 

gegenüber einer gemeinsamen europäischen Identität zu verstärken und das 

Zugehörigkeitsgefühl zu einem gemeinsamen Kulturraum zu fördern (Europäische 

Kommission 2009). Bisherige Dokumente sprechen folgende Kriterien an:  Die Stätte muss 
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über einen Maßnahmenkatalog zur Aufwertung und Förderung der europäischen Dimension 

verfügen;  Austauschprogramme;  Präsentation und  Zugänglichkeit der Stätte. Anfang 

2010 stand eine Studie über das soziale und wirtschaftliche Umfeld noch nicht zur Verfügung. 

Alle genannten Aspekte werden derzeit in Expertengremien einer intensiven Diskussion 

unterzogen. 

e) Kulturelles Erbe, Denkmalschutz und – pflege im europäischen Kontext – 

Ausgewählte Hinweise zu einem „Netzwerk“ 

e1) Initiativen des Europarates Europarat 

Im Rahmen des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975 erlebten das kulturelle Erbe, 

Denkmalschutz und Denkmalpflege eine in den ersten Nachkriegsjahrzehnten kaum für 

vorstellbar gehaltene gesellschaftliche Akzeptanz, ja Anerkennung und Förderung im 

politischen und parlamentarischen Raum. Unter dem Motto: „Eine Zukunft für unsere 

Vergangenheit“ fanden Denkmale oder denkmalwerte Objekte vermehrt Eingang in die Stadt- 

und Landesplanung und erhielten neue Überlebenschancen, vor allem aber erfuhr das 

kulturelle Erbe, Denkmalschutz im allgemeinen und die damit verbundenen Anliegen eine 

ungeahnte und nachhaltige Popularisierung in breiten Bevölkerungskreisen. 

Alleine vom Europarat wurden über 25 Entschließungen und Empfehlungen herausgegeben, 

die wohl alle entscheidenden Aspekte von Denkmalschutz und Denkmalpflege in zeitgemäßer 

Form abdecken. 

e2) Charten, Dokumente, Konventionen - Denkmalpolitische Weichenstellungen im 

europäischen Maßstab (Auswahl) 

Bereits in dem Europäischen Kulturabkommen (European Cultural Convention), das der 

Europarat 1954 gewissermaßen als kulturpolitische Grundsatzerklärung verabschiedete 

fanden Denkmalschutz und Denkmalpflege implizit als Teil der Kulturerbepflege an 

vorderster Stelle Erwähnung und Anerkennung. 

Das 1969/70 in Kraft getretene Europäische Übereinkommen zum Schutz archäologischen 

Erbes (European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage) darf als erste 

wichtige denkmalpflegerische Spezialregelung gelten, die Grundsätze der 

bodendenkmalpflegerischen Zusammenarbeit und der Weitergabe archäologischer Objekte 

klärt. m Jahr 1975 wurde die Europäische Charta des baulichen bzw. architektonischen Erbes 

(European Charter of the Architectural Heritage) verabschiedet. Das Übereinkommen zum 

Schutz des architektonischen Erbes Europas, die Granada-Konvention, das 1985 vom 

Europarat zur Erhaltung des bau- und städtebaulichen Erbes verabschiedet wurde und mit der 

sich die Mitgliedstaaten zur Einhaltung gewisser Mindeststandards in der rechtlichen, 

finanziellen und personellen Ausstattung der Denkmalpflege und zu gemeinsamen 

Schutzvorkehrungen gegen Denkmalgefährdungen verpflichten. Es folgte 1992 die 

Verabschiedung der Malta-Konvention von Valletta oder des Europäischen Übereinkommens 

zum Schutz des archäologischen Erbes (revidiert). Mit der bereits 1964 verabschiedeten 

Charta von Venedig hat der Internationale Denkmalrat eine Art Magna Charta der 

Denkmalpflege verabschiedet und verbreitet. In Ergänzung wird auf die ICOMOS-Charta von 

Florenz (1981) zur Gartendenkmalpflege, die ICOMOS-Charta von Washington (1987) zur 

städtebaulichen Denkmalpflege und die ICOMOS-Charta von Lausanne (1990) zur 

Bodendenkmalpflege hingewiesen, mit denen der Internationale Denkmalrat seine Positionen 

zu einzelnen Themen in den letzten Jahrzehnten ausdifferenziert und aktualisiert hat. 

Abschließend ist insbesondere auf die UNESCO-Welterbekonvention und ihr Richtlinienwerk 

zu verweisen. 
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e3) Organisationen, Zusammenarbeit und Zusammenschlüsse auf zwischenstaatlicher 

Ebene 

< Europäische Arbeitsgruppe für EU-Richtlinien und Kulturerbe – European Working Group 

on EU-Directives and Cultural Heritage. 

Kulturerbeschädliche oder -gefährdende Einflüsse können – gewissermaßen als unbe-

absichtigte Nebenwirkungen – auch von der Gesetzgebungspolitik der EU-Verordnungen und 

EU-Richtlinien ausgehen. Die 2002 von Vertretern aus ministeriellen Ebenen und aus dem 

Wissenschafts- bzw. Forschungsbereich sowie von Nichtregierungsorganisationen gestartete 

Initiative gegen kulturerbegefährdende und -unverträgliche Gesetze, Richtwerte und 

Regelwerke innerhalb der EU zielt auf die Installierung einer dauerhaften 

Gesetzesfolgenabschätzung für das kulturelle Erbe, soll also ein kulturerbeverträgliches 

Korrektiv in der ambivalenten Europäisierung der Rechts- und Gesetzeslandschaft 

sicherstellen. 

< Internationales Studienzentrum zur Konservierung und Restaurierung von Kulturgut – 

International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural 

Properties (ICCROM). 

< Europäischer Archäologie-Rat – Europae Archaeologiae Consilium (EAG) 

Die Fachgemeinschaft wurde 1999 von Vertretern der staatlichen Denkmalpflege aus 19 

Ländern am Sitz des Europarates in Straßburg gegründet und will sich europaweit neuen 

Herausforderungen der Archäologie und Bodendankmalpflege stellen. 

< Europäsches Denkmalpflege-Forum – European Heritage Head Forum (EHHF) 

Auf Initiative von English Heritage und unterstützt von der Vereinigung der 

Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland hat sich im April 2006 in London 

das „European Heritage Heads Forum“ (EHHF) gebildet, eine Art europäische 

Amtsleiterkonferenz der Staatskonservatoren bzw. Landeskonservatoren. 

e4) Nichtstaatliche Organisationen und Netzwerke 

< Internationaler Denkmalrat – International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) 

< Internationales Komitee zur Erhaltung des industriellen Erbes – The International 

Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) 

< Internationale Arbeitsgemeinschaft zur Dokumentation und Erhaltung von Bauwerken, 

Stätten und Wohnquartieren der Moderne International Working Party for Documentation and 

Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods for the Modern Movement 

(DOCOMOMO) 

< Welt Denkmal Fonds – World Monuments Fund (WWF) 

< Organisation of World Heritage Cities (OWHC). Gründung des Welterbestädtebunds, dem 

inzwischen wohl mehr als 200 Mitgliedsstädte angehören. 

< European Heritage Group (EHG). Im Jahr 1996 erfolgte auf Initiative von ICOMOS und 

Europa Nostra die Bildung einer europäischen Kulturerbegruppe (European Heritage Group – 

EHG) als Zusammenschluss von rund einem Dutzend Nichtregierungsorganisationen, die 

europaweit führend zum Schutz und zur Pflege des kulturellen und natürlichen Erbes tätig 

sind. 
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< Europäisches Forum der Erbe-Vereinigungen – European Forum of Heritage Associations 

(EFHA) 

< Europäisches Forum der Künste und des kulturellen Erbes – European Forum for the Arts 

and Heritage (EFAH) 

< Europäische Archäologen-Vereinigung – European Association of Archaeologists (EAA) 

< Europäisches Forum der Verbände für industrielles und technisches Erbe – European Forum 

of Associations for Industriel and Technical Heritage (E-FAITH) 

< Vereinigung bedeutender Friedhöfe in Europa – Association of significant Cemeteries in 

Euroe (ASCE) 

< Rettet Europas Erbe – SAVE Europe’s Heritage 

e5) Fachinitiativen (Förderprogramme, Konzepte für Kampagnen, Routen und 

Bewußtseinsbildende Maßnahmen (Tage der offenen Tür etc.)) 

< Europäische Textilrouten – European Textile Routes (European Textile Network – ETN) 

< Europäische Straße der Industriekultur – European Route of Industrial Heritage (ERIH). 

< Europäische Route der Backsteingotik (EuRoB) und Baltic Fort Route 

< Europäisches Kulturerbe online – European Cultural Heritage Online (ECHO) 

< Europäische Bautechnologie-Plattform / Schwerpunktbereich Kulturerbe – European 

Construction Technology Platform / Focus Area Cultural Heritage (EACT-FACH). 

< Tag des offenen Denkmals – European Heritage Days (EHD) 

< Auslobung eines europäischen Denkmalschutz – und Erbepflege-Preises durch Europa 

Nostra (EN). Seit 2002 erfolgt die Vergabe des Preis der Europäischen Union für das 

Kulturerbe (European Union Prize for Cultural Heritage – Europa Nostra Award), dessen 

Ergebnisse in eigenen Veröffentlichungen dokumentiert werden. 

 

2.3 Landschaftsökologischer und landschaftspflegerischer Ansatz 

a) Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy (PEBLDS) 

Mit der ökologischen Schwerpunktbildung spricht die PEBLDS einen Teil der 

Landschaftspolitik der Europäischen Landschaftskonvention an. Anlässlich der dritten 

Umweltministerkonferenz „Environment for Europe“ 1995 in Sofia riefen die 

Europaratsstaaten in Zusammenarbeit mit der UNEP (United Nations Environment 

Programme) zu einer gesamteuropäischen Anstrengung für die Erhaltung und nachhaltige 

Nutzung der gemeinsamen natürlichen Ressourcen auf. Sie fassten das Ziel, eine gemeinsame 

Strategie für die Erhaltung der bedeutenden natürlichen und kulturellen Landschaftswerte in 

Europa zu entwickeln. Diese „Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy“ 

(PEBLDS) soll gleichzeitig eine europäische Koordinationsplattform darstellen, die es 

ermöglicht, die Bedeutung von Natur und Landschaft in Europa zu schützen und zu fördern. 

Die Durchführung und Weiterentwicklung der PEBLDS obliegt dem European Centre of 

Nature Conservation (ECNC). 

Die PEBLDS stellt daher ein koordinierendes Rahmenwerk, das auf bestehenden 

Instrumenten und Initiativen aufbaut und diese stärkt. Sie zielt nicht darauf ab, neue 

Regelungen zu schaffen, sondern Lücken zu füllen, wo die bestehenden Initiativen noch nicht 

ihre volle Umsetzung erreicht haben. Annex b und c der PEBLDS gehen auf bestehende 

rechtliche Regelungen und Initiativen ein und zeigen auf, wie die PEBLDS darauf aufbauen 
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bzw. diese verbessern können. Weiterhin versucht die PEBLDS, eine effektivere Integration 

und Berücksichtigung ökologischer Werte in allen relevanten sozioökonomischen Sektoren zu 

erreichen sowie die Bewusstseinsbildung, Akzeptanz und die Beteiligung der Öffentlichkeit 

bei Erhaltungsfragen zu erhöhen. 

Die vier Grundsätze der PEBLDS sind: 

 die Gefahren für die biologische und landschaftliche Vielfalt Europas beträchtlich zu 

reduzieren,  

 die Variationsbreite der biologischen und landschaftlichen Vielfalt Europas zu erhöhen,  

 die ökologischen Gesamtzusammenhänge in Europa als Ganzes zu stärken sowie  

 eine möglichst breite Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Erhaltung der biologischen 

und landschaftlichen Vielfalt sicherzustellen.  

Der Aktionsplan für die PEBLDS beinhaltet elf grundsätzliche Aktionsthemen, von denen 

sich vier auf Themen gesamteuropäischer Bedeutung, sechs auf prioritäre Landschaften und 

Ökosysteme und eines auf bedrohte Tier- und Pflanzenarten beziehen. Folgende 

Aktionsthemen wurden aufgestellt: 1. Einrichtung eines gesamt-europäischen 

Ökologienetzwerkes. 2. Integration der Berücksichtigung von biologischer und 

landschaftlicher Vielfalt in möglichst vielen Sektoren. 3. Erhöhung der Wahrnehmung und 

Förderung unter den politischen Entscheidungsträgern und in der Bevölkerung. 4. Erhaltung 

von Landschaften. 5. Küstenökosysteme und maritime Ökosysteme. 6. Flussökosysteme und 

zugehörige Feuchtgebiete. 7. Inländische Feuchtgebietökosysteme. 8. Graslandökosysteme. 9. 

Waldökosysteme. 10. Montanökosysteme. 11. Aktion für gefährdete Arten. 

Das o. a. Aktionsthema 4 befasst sich eingehend mit dem Schutz und der Erhaltung von 

Landschaften. Ziel ist es, die weitere Devastierung von Landschaft und ihrer assoziierten 

kulturellen und geologischen Werte in Europa zu verhindern sowie ihre Schönheit und 

Identität zu fördern. Daraus ergeben sich unter anderem folgende Aufgaben: 

 Zusammenstellung umfassenden Quellenmaterials über biologische und landschaftliche 

Vielfalt in Europa, um daraufhin Kriterien für die Auswahl von Prioritäten für die Erhaltung 

geologischer und kultureller Landschaftswerte zu entwickeln. (Liste bedrohter Landschaften 

und geologische Orte von gesamteuropäischer Bedeutung),  

 Entwicklung von Leitlinien für Politiken, Programme und gesetzliche Regelungen über 

die wechselseitige Beeinflussung des Schutzes von Biodiversität, kulturellem und 

geologischem Erbe,  

 Erstellung eines Aktionsplans für die Sicherung geologischer Faktoren in der Landschaft 

und  

 Untersuchung der Beziehung zwischen traditioneller Landschaft und regionaler 

Ökonomie.  

Besonders die anfangs genannte Sammlung von Quellen- und Grundlagenmaterial ist im 

Hinblick auf die Bestandsaufnahme von Landschaften von Bedeutung. Deshalb wurden 

folgende konkrete Projekte im Rahmen dieses europäischen Instrumentariums initiiert: 

 Erstellung einer gesamteuropäischen Landschaftskarte,  

 Entwicklung einer Folge von Landschaftsbewertungskriterien auf europäischer Ebene,  

 Analyse von Stärken, Schwächen und Potenzialen und Gefahren (SWOT),  
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 Formulierung politischer Perspektiven für regionale, nationale und europäische politische 

Entscheidungsträger.  

b) Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union 

Mit der Richtlinie (EG) Nr. 2000/60 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 

Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik -kurz: Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-wurde der 

Wasserwirtschaft ausdrücklich und erstmals ein ganzheitlicher und zugleich ökologischer 

Auftrag zugewiesen. Zentrale Ziele der Wasserrahmenrichtlinie sind der Schutz sowie die 

Verbesserung und Sanierung sämtlicher Oberflächengewässer. Zudem wird die 

flächendeckende Erhaltung oder Herbeiführung eines guten Grundwasserzustandes 

eingefordert. Zur Erreichung dieser Ziele sind Flussgebiets-bezogene, mehr oder weniger 

flächendeckende Bewirtschaftungspläne inklusive der erforderlichen Maßnahmenkonzepte 

aufzustellen, die nur dann erreicht werden, wenn es gelingt, die Belastungen von 

Oberflächengewässern und Grundwasser auch in der Fläche zu reduzieren. Damit beinhaltet 

auch die Wasserrahmenrichtlinie z.T. Überschneidungsbereiche im Hinblick auf die 

klassischen Aufgabenbereiche der Landschaftsplanung, denn die in den 

Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen enthaltenen Maßnahmen sind als 

„landschaftspflegerische“ Maßnahmen, wie sie klassischerweise in umfassenden 

Landschaftsplänen enthalten sind, anzusprechen (Marschall 2006). 

 

c) Die FFH- und Vogelschutzrichtlinie  

Die Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie von 1979 und der FFH-Richtlinie von 1992 führte 

in den vergangenen Jahren zum Aufbau eines umfangreichen ökologischen Netzes „Natura 

2000“ in Europa. Nun gilt es die Erhaltung der Gebiete sowie einen funktionierenden 

Verbund der gemeldeten Gebiete in Zukunft vorzubereiten und zu gewährleisten. Während als 

zentrales Instrument für die Sicherung und Entwicklung der Gebiete durch die EU-Richtlinien 

ein gebietsspezifischer Managementplan vorgesehen ist, sind die Aufgaben einer 

konzeptionellen Verbundplanung sicherlich Gegenstand der Landschaftsplanung. Weiter ist 

davon auszugehen, dass ein funktionierender Verbund und damit ein funktionierender 

genetischer Austausch von Tier- und Pflanzenpopulationen durch Wanderbewegungen etc. 

nur durch örtlich zu ergänzende und umzusetzende Maßnahmenvorschläge erreicht werden 

kann (Jedicke und Marschall 2003).  

d) Alpenkonvention mit dem Protokoll „Naturschutz und Landschaftspflege“ 

Die Alpenkonvention ist ein internationales Übereinkommen zum Schutz des Alpenraumes. 

Es ist das erste völkerrechtlich verbindliche Übereinkommen zum Schutz einer Bergregion. 

Neben den acht Alpenstaaten Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Liechtenstein, der 

Schweiz, Slowenien und Monaco hat auch die EU diesen Vertrag im Jahr 1991 unterzeichnet. 

Das grundlegende Ziel der Konvention ist die Erhaltung und die nachhaltige Entwicklung der 

Alpen durch eine sektorübergreifende, ganzheitliche Politik. Die Alpenkonvention ist damit 

kein Naturschutzabkommen, sondern hat einen integralen Anspruch. Umweltverträgliches 

und nachhaltiges Wirtschaften bzw. Handeln aller Beteiligten stehen im Vordergrund. Das 

bedeutet: Die Grenzen der Belastbarkeit der alpinen Ökosysteme zu berücksichtigen, 

Nutzungsansprüche zu mäßigen, bestehende Belastungen zu reduzieren und mit den 

Ressourcen hauszuhalten. 

Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention werden von den Alpenstaaten in „Protokollen“ 

in den folgenden Handlungsbereichen festgelegt: • Bevölkerung und Kultur, 
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• Berglandwirtschaft, • Bergwald, • Naturschutz und Landschaftspflege, • Raumplanung, 

• Luftreinhaltung, • Tourismus und Freizeit, • Verkehr, • Bodenschutz, • Wasserhaushalt, 

• Energie sowie • Abfallwirtschaft.  

Die Agenden des Schutzes der Natur sind im Protokoll „Naturschutz und Landschaftspflege“ 

geregelt. Das Protokoll sieht vor, dass die Alpenstaaten u.a. 

 Konzepte, Programme und/oder Pläne erarbeiten, die auf Basis des zu erhebenden Ist-

Zustandes den angestrebten Zustand von Natur und Landschaft sowie die dafür erforderlichen 

Maßnahmen beinhalten (Landschaftsplanung) und  

 Maßnahmen treffen, um auf der Grundlage der Landschaftsplanung in Abstimmung mit 

der Raumplanung darauf hinzuwirken, dass die natürlichen und naturnahen Lebensräume der 

wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und weitere Strukturelemente der Natur- und 

Kulturlandschaft erhalten bleiben und entwickelt werden.  
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E EUROPÄISCHE, NATIONALE UND REGIONALE BAUSTEINE FÜR DAS 

KONZEPT „LANDSCHAFT“ DER EUROPÄISCHEN LANDSCHAFTS-

KONVENTION (Auswahl)  

 

1. Hinweise zur Situation in Deutschland, Österreich und der Schweiz  

Auch wenn in Mitteleuropa noch viele methodische, instrumentelle und rechtliche Fragen 

abgeklärt und vertieft werden müssen bzw. immer wieder um die Implementierung und 

Akzeptanz der Planungsinstrumente neu gerungen werden muss, kann doch generell 

festgestellt werden: Viele Aktivitäten in der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz 

sind Vorzeigeelemente für das europäische Konzept „Landschaft“ der Europäischen 

Landschaftskonvention.  

 Deutschland 

Obwohl die Bundesrepublik Deutschland noch nicht zu den Signatarstaaten der Europäischen 

Landschaftskonvention zählt bzw. diese noch nicht ratifiziert hat, wird deutlich, dass durch 

das rechtliche bzw. fachliche Instrumentarium, die neueren Forschungsergebnisse im Sinne 

einer Neupositionierung der Landschaftsplanung sowie vor allem auch ihr Umsetzungsgrad 

strukturell bereits jetzt dem Konzept der Europäischen Landschaftskonvention in 

exemplarischer Weise Genüge getan wird.  

Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Grundlagenarbeiten für eine 

„Europäisierung“ der Landschaftsplanung in Richtung Umweltplanung bzw. Umweltinforma-

tionssystem. Der Bundnaturschutzgesetzgebers mit der nun neugeregelten Rahmenge-

setzgebung und die ausführende Gesetzgeber der Länder sichern (auch bei einer gewissen 

„Bandbreite“) eine Integration des erwähnten Landschaftsplanungssystems in den 

Instrumenten der Raumplanung auf allen Entscheidungsstufen. Gleiches gilt auch für die 

prominenten Grundlagenarbeiten und Bemühungen um eine Implementierung der Methoden 

der historischen Geographie bzw. angewandten historischen Geographie in Mitteleuropa.  

 Schweiz 

Die Schweiz ist aus ihrer langen Tradition in der Gesetzgebung für den Natur-, Landschafts- 

und Heimatschutz heraus Signatarstaat der Europäischen Landschaftskonzeption und verfügt 

daher viele Elemente eines durchgängigen Systems im Sinne des europäischen Konzeptes 

„Landschaft“. Spezifisch ist vor allem auch die ausgeprägte Verantwortung des 

Bundesgesetzgebers, der Bausteine eines umfassenden Kulturlandschaftskonzeptes für eigene 

Planungen und als Rahmen für die Kantone bzw. Kommunen im Rechtssystem und der Praxis 

eingerichtet hat. Die weltweit exemplarischen Inventare (mit Rechtswirkung) auf 

Bundesebene sprechen ebenso für sich, wie die schon lange festgeschriebene Integration der 

Landschaftsplanung in die Raumplanungsinstrumente der Kantone und Kommunen sowie die 

Wahrnehmung einer Art Landschaftsrahmenprogramm als nationale Ebene 

(Landschaftskonzept Schweiz und Strategie „Landschaft 2020“). Das bisherige 

Instrumentarium wird durch neue partizipative Instrumente wie 

Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) und Vernetzungsprojekte ergänzt. Eine durchgängige 

Rechtsverbindlichkeit der Umsetzung des Schweizer Landschaftsplanungssystems und die 

Implementierung des historisch-geographischen Ansatzes stehen noch aus. 
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 Viele Instrumente und Ansätze in Österreich  

Die universitäre Ausbildung für diesen Fachbereich startete 1980 als Studienversuch an der 

Universität für Bodenkultur in Wien und ist seit 1990 ein reguläres Studium. Die rechtliche 

Verankerung der Landschaftsplanung als solche bzw. in der Ordnungsplanung ist in 

Österreich bisher weitgehend gescheitert. Für die Praxis der Landschaftsplaner wurden jedoch 

die Arbeitsleistungen im Regelwerk der ÖNORMEN definiert. Nur in zwei Bundesländern 

(Niederösterreich und Wien) kann man von einer fachlich Institutionalisierten 

Landschaftsplanung sprechen. In allen anderen Bundesländern bestehen auf örtlicher und 

überörtlicher Ebene Einzelinitiativen. Die Kulturlandschaftspflege ist in Österreich bis auf 

wenige Beispiele inexistent. Es fehlt die wissenschaftliche Basis mit europäischem Bezug.  

Bisherige Initiativen zu einem neuen strategischen komplexen Gesamtmodell zum Schutz, 

Pflege und zur Entwicklung der Kulturlandschaft für Österreich zu formen, wird eine 

anspruchsvolle Aufgabe staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen sein. 

2. „Bausteine“ für eine zukünftige Verdichtung eines internationalen Netzwerkes - 

Hinweise zur Auswahl 

Die Europäische Landschaftskonvention machte die Planung der Landschaft erstmals zu 

einem Objekt einer internationalen Vereinbarung. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die 

jeweiligen Ansätze und Instrumente der Landschaftspolitik in den zahlreichen Staaten bzw. 

damit auch „Landschaftsplanung“ oder Planung der Landschaft des Europarates höchst 

unterschiedlich verstanden werden. Dazu kommen große Unterschiede in der Methodik und 

der wissenschaftlichen Tradition. Es ist daher unabdingbar, dass dies transparenter wird und 

das gegenseitige Verständnis bezüglich der verschiedenen Ansätze unter den europäischen 

Staaten wächst. Der Autor hat aus diesem Gesichtspunkt die zwei folgenden Hauptzugänge 

fokussiert und damit die Grundlage für die immer wieder angesprochen Transparenz, 

Verständigung und Verknüpfung zu unterstützen. 

Für das formelle oben kurz vorgestellte europäische Konzept „Landschaft“ gilt es somit 

zahlreiche in Europa vorhandene "Bausteine" für eine zukünftige Verdichtung eines 

internationalen Netzwerkes zu identifizieren, verbessert neu zu positionieren und zu 

verknüpfen, um die notwendigen Grundlagen sowie Voraussetzungen für die Zielumsetzung 

zu unterstützen. In unserem Zusammenhang darf daher auf den Artikel 5 (Allgemeine 

Maßnahmen) zurückgegriffen werden, der Hintergrund der Auswahl von „Bausteinen“ war. 

„Jede Vertragspartei verpflichtet sich, a) Landschaften als wesentlichen Bestandteil des 

Lebensraums der Menschen als Ausdruck der Vielfalt ihres gemeinsamen Kultur- und 

Naturerbes und als Grundlage ihrer Identität rechtlich anzuerkennen; b) durch Ergreifen der 

spezifischen Maßnahmen nach Artikel 6 eine Landschaftspolitik festzulegen und umzusetzen, 

die auf Landschaftsschutz, -Pflege und –Planung ausgerichtet ist; c) Verfahren für die 

Beteiligung der Öffentlichkeit, der kommunalen und regionalen Behörden und weiterer von 

der Festlegung und Umsetzung der unter Buchstabe b genannten Landschaftspolitik direkt 

Betroffener einzuführen; d) die Landschaft zum Bestandteil ihrer Raum- und 

Stadtplanungspolitik, ihrer Kultur-, Umwelt-, Landwirtschafts-, Sozial- und Wirtschaftspolitik 

sowie anderer Politikbereiche zu machen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die 

Landschaft auswirken können.“ 

In den 2008 beschlossenen Leitlinien zur Umsetzung der Konvention (Europarat 2008) sind 

wichtige Grundsätze nochmals für Praxis einer neuen europäischen Landschaftspolitik 

spezifiziert und u.a. folgende Punkte vorangestellt: 
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- „The general provisions are intended to explain the foundations of the action to be taken 

at technical and operational level in order to promote, on the one hand, protection, 

management and planning according to landscape quality objectives (administrative and 

institutional questions) and, on the other, integration of the landscape dimension into all 

sectoral policies with landscape implications (criteria and instruments for implementing 

landscape policies). “ 

- “From the operational viewpoint, the convention pre supposes „the drawing up of 

specific landscape policies and concurrently the systematic inclusion of the landscape 

dimension in all sectoral policies that have a direct or indirect influence on chances to the 

territory. Landscape is therefore not additional to other themes but is an integral part of 

them.“ 

Aus den internationalen Europarat - Workshopsitzungen ergaben sich daher u.a. folgende 

Themen (Déjeant – Pons, 2010, S. 8): 

- “Landscape policies: contribution to the well-being of European citizens and to sustain 

        able development (social, economic, cultural and ecological approaches) (Preamble to   

        the Convention);  

- Landscape identification, evaluation and quality objectives, using cultural and natural re  

       sources (Article 6 of the Convention);  

- Awareness-raising, training and education (Article 6 of the Convention); 

- Innovative tools for the protection, management and planning of landscape (Article 5 of 

       the Convention); 

- Landscape, towns and suburban and peri-urban areas; 

- Landscape and transport infrastructures: roads;  

- Landscape and education; 

- Landscape and ethics. “ 

In diesem Kapitel werden nun ausgewählte Bausteine in Mitteleuropa, die sich einerseits in 

den methodischen Ansatz der Landschaftskonvention des Europarates fügen, von 

grundlegender Bedeutung für alle Landschaften, also „herausragende", „alltägliche" und 

„beeinträchtigte" Landschaften (Landschaftskonvention, Art. 2) sind, andererseits sich an dem 

planungs-theoretischen Schema orientieren, identifiziert und damit einige wichtige 

Schwerpunkte eines umfassenden Systems in theoretischer, instrumentaler, methodologischer 

und begrifflicher Hinsicht markiert. 

3. „Konzept der politischen Ethik“ für die weitere Implementierung der 

Europäischen Landschaftskonzeption  

 Entscheidung in nachhaltiger, sozialer, ökologischer und kultureller Verantwortung 

Politische Ethik ist die Lehre vom ethisch orientierten Handeln im Bereich der Politik (Klose 

1982 S.15). Politik ist die Erfüllung immer neuer Ordnungsaufgaben in der menschlichen 

Gesellschaft. Immer geht es dabei um die sich neu stellende Ordnungsaufgabe in der jeweils 

gegebenen Gesellschaft, wobei z.B. der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ein hoher 

Wertrang beizumessen ist. Politisches Handeln setzt daher immer neue Entscheidungen 

voraus, in denen der Einzelne wertend zu den Fragen der Ordnung der Gesellschaft, Umwelt 

und Landschaft etc. Stellung nimmt. Die menschliche Gemeinschaft braucht hierfür 
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bestimmte Ordnungsgrundsätze. Letztlich geht es darum, dass der am politischen 

Entscheidungsprozess – auf welcher Ebene auch immer – mitwirkende Mensch sein Handeln 

in einem größeren Zusammenhang mit einer geordneten und immer neu zu ordnenden 

gesellschaftlichen und räumlichen Umwelt sieht und seine gestaltende Mitwirkung an 

ethischen Grundsätzen orientiert. Politische Ethik will dazu Entscheidungshilfen liefern, vor 

allem aber immer neu darauf hinweisen, dass diese Entscheidungen in nachhaltiger, sozialer, 

ökologischer und kultureller Verantwortung getroffen werden müssen.  

 Erweiterung des Kulturbegriffes und ethischen Verantwortungsbereiches im 

Hinblick auf Landschaft bzw. Umwelt 

Nicht nur die Verantwortung von Mensch zu Mensch ist angefragt, die Landschaft als 

Lebensraum wird Objekt des erweiterten ethischen Verantwortungsbereiches. Wir müssen in 

der politischen Ethik in unserem Zusammenhang daher von einem sehr weiten Kulturbegriff 

ausgehen. Kultur ist letztlich all das, was der Mensch in seinem vielseitigen Wirken an 

dauerhaften Werten hervorbringt: Nicht nur die Ergebnisse seines geistigen Schaffens wie 

Kunstwerke, Literatur und wissenschaftliche Arbeiten, sondern auch alle jene wirtschaftlichen 

Güter, die unsere Umwelt gestalten und wichtige Voraussetzungen für die Lebensführung in 

gesellschaftlicher Verbundenheit sind (Klose 1982, S.152). So ist es vor allem auch die 

Wohnumwelt des Menschen, das Haus, das Wohnviertel bzw. die Ortschaft, die urban oder 

ländlich geprägten Landschaften, die sehr wichtige kulturell relevante Faktoren darstellen. 

Die möglichen Verantwortungsobjekte kann man somit in drei Bereiche gliedern: 

Verantwortung des Menschen für sich selbst, seine Mitmenschen und die komplexe Umwelt 

bzw. Landschaft samt z. B. ihrer ökologischen und kulturellen Dimension etc.. Dieses Prinzip 

des Verantwortlichseins des Menschen in seiner existentiellen Situation (V. Frankl) weist auf 

Grundprinzipien der Staatslehre, auf eine Politik der gesellschaftlichen Organisation hin, die 

für die Lebensraum- und Kulturlandschaftsgestaltung von großer Bedeutung sind.  

3.1 Grundlagen für ein „Konzept der politischen Ethik“ – Hinweise zu ethischen 

Anknüpfungspunkten in der Europäischen Landschaftskonvention und die 

Grundprinzipien der europäischen Staatslehre  

 Europäische Staatslehre und Hauptprinzipien einer politischen Ethik 

Die Staatslehre / Staatstheorie hat ein umfangreiches Schrifttum zu den in der weiteren Folge 

genannten Ordnungsprinzipien entwickelt, auf das im Rahmen dieser Skizze nicht weiter 

eingegangen werden kann. Beispielhaft sind Hinweise dem Literaturverzeichnis zu 

entnehmen. Darüber hinaus sind wesentliche Grundzüge aller Prinzipien in den Verfassungen 

aller europäischen Länder sowie in der nationalen und regionalen Gesetzgebung verankert.  

 Ethische Komponenten in der Europäischen Landschaftskonvention, im Vertrag 

von Maastricht und Lissabon (Auswahl) 

- Landschaftskonvention und Ethik 

Grundsatz der Europäischen Landschaftskonvention ist es, den Schutz, die Pflege und die 

Planung der Landschaft zu fördern sowie eine europäische Zusammenarbeit in 

Landschaftsfragen zu organisieren (Art. 3). Die ELK steht dabei im Kontext des ethischen 

Grundsatzes einer „nachhaltigen Entwicklung“ (Präambel).  

Die Europäische Landschaftskonvention greift weiterhin insbesondere mit den Absätzen 3 

und 4 (Herausbildung lokaler Kulturen, Wohlergehen des Menschen, Landschaft als wichtiger 

Teil der menschlichen Lebensqualität) und dem Artikel 5 (allgemeine Maßnahmen Lit a) die 

Verpflichtung zur Anerkennung von Landschaften als wesentlicher Bestandteil des 
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Lebensraumes den Menschen, als Ausdruck der Identität etc.) auf und verweist damit auf das 

ethische Problemfeld „Mensch – Lebensraum – Verhältnis“ und das Personalitätsprinzip hin. 

Die besondere Positionierung der Kommunen und auch der Bevölkerung in der Umsetzung 

der Landschaftspolitik als Verantwortungsträger entspricht einer Umsetzung des 

Subsidiaritätsprinzips. Die bereits angesprochene und spezifische Beteiligung der 

Bevölkerung am Zielfindungs- und Gestaltungsprozessen findet im Gerechtigkeitsprinzip/ 

Beteiligungsgerechtigkeit seine Begründung.  

- Die Europäische Union 

Insbesondere das Subsidiaritätsprinzip ist von der Europäischen Union "entdeckt" (Wimmer 

& Mederer 1991; Dams & v.d. Heide 1994) und zum prominentesten Schlagwort in der 

europolitischen Debatte geworden. Der Vertrag von Maastricht bzw. Lissabon und damit der 

Vertrag über die Europäische Union haben hierbei eine bedeutende Weichenstellung in 

Richtung einer Föderalisierung der Europäischen Union mit der Festschreibung des 

Kernprinzips förderaler Strukturen - des Subsidiaritätsprinzips "als allgemeingültiges Prinzip" 

(Dams & v.d. Heide 1994, S. 937) - vorgenommen. Die Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union enthält ebenfalls Begriffe, die mit den folgenden Prinzipien kongruent 

sind. 

3.2 „Konzept einer politischen Ethik für die Umsetzung der Europäischen 

Landschaftskonvention“ – Eine Skizze 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird nicht ein Ethos z.B. für den umfangreich belegten 

Fachbereich Wirtschaft oder Umwelt vorgelegt. Eine Ethik der Raumordnung z.B. ist im 

deutschsprachigen Raum in ersten Annäherungen umrissen (Lendi et al. 2004). Eine 

Auseinandersetzung mit Landschaft und Kulturlandschaft als Gesamtsystem steht noch aus.  

Im Rahmen dieser Untersuchung erschien die skizzenhafte Ausarbeitung eines „Konzeptes 

einer politischen Ethik“ für die weitere Umsetzung der Europäischen Landschaftskonvention 

vorrangig. Grundlegend waren für den Autor die Arbeiten von Alfred Klose (1982), dessen 

Konzeption einer „politischen Ethik“ dem zwischenmenschlichen Ethos verhaftet, nur drei 

Ordnungsprinzipien zu einem Ganzen geformt hat. Durch die Aufnahme des 

Gemeinwohlprinzips mit dem Rekurs auf die Gerechtigkeit sowie des 

Nachhaltigkeitsprinzips, die Erweiterung des Kulturbegriffes bzw. ethischen Verantwor-

tungsbereiches Landschaft und Umwelt, die Kontextualisierung mit den europäischen 

Instrumenten lässt sich eine spezifische Konzeption für die Implementierung der 

Europäischen Landschaftskonvention ableiten. 

 

 Die Organisation - und Ordnungsprinzipien für das „Konzept der politischen 

Ethik für die Implementierung der Europäischen Landschaftskonvention“  

- Personalitätsprinzip 

Individualität und soziale Gebundenheit sind die maßgeblichen Komponenten der 

Personalität. Die grundlegenden Leitlinien des Subsidiaritätsprinzips sind ohne den Blick auf 

den Menschen als Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen nicht 

denkbar. Der Mensch ist Ziel jeder Politik. Der Mensch bzw. das Personalitätsprinzip ist 

daher auch der zentrale Ausgangspunkt einer nachhaltigen Landschafts- und Umweltpolitik. 

Bei der Sicherung, Pflege und Entwicklung einer lebenswerten Umwelt und Landschaft, die 

den Menschen umgeben, auf ihn bezogen sind bzw. auch Grundlage seiner Existenz sind, geht 

es auch um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Die genannten Politikbereiche bilden 
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somit eine Voraussetzung bei Existenzsicherung unserer Gesellschaft für die Gegenwart und 

die Zukunft handelt. 

Die Europäische Landschaftskonvention fokussiert dieses Verantwortungsprinzip für die 

Landschaft als Lebensraum besonders in den Bestimmungen der Präambel und der Artikel 1, 

5 bzw. 6. Im Ordnungsgrundsatz der Subsidiarität kommt die hohe Einschätzung der 

Bedeutung der kleineren Gesellschaften zum Ausdruck. Die Stabilität des politischen Systems 

ist für eine geordnete und gedeihliche soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung 

maßgebend. Immer wieder geht es um die Weckung der politischen Initiativen des 

eigenverantwortlichen Menschen. 

- Subsidiaritätsprinzip (Zuständigkeits- und Funktionsprinzip sowie Prinzip des 

hilfreichen Beistandes) 

In seinem umfassenden Sinne verknüpft das Subsidiaritätsprinzip die Zuordnung von 

Personen und Gemeinschaft. In den verschiedenen kleineren und größeren Gemeinschaften 

wird der Mensch zum Gesellschaftswesen. Dabei wird die Zuständigkeit zwischen beiden 

abgegrenzt und erklärt, welche Funktionen dem einzelnen und welche der Gemeinschaft 

zukommen. Damit sind auch die Selbstverantwortlichkeit, die Freiheit der Person und die 

personale Eigenständigkeit angesprochen. Die Gemeinschaft muss daher (nur) "subsidiär" 

eingreifen, das heißt, sie muss Hilfe zur Selbsthilfe leisten, welche die Initiative und 

Eigenkräfte des Einzelnen weckt und fördert. Das Subsidiaritätsprinzip gilt aber nicht nur 

generell im Verhältnis von Person und Gemeinschaft, sondern auch im Verhältnis der jeweils 

kleineren zur größeren, der Gliedgemeinschaft zur umfassenden Gemeinschaft. Es legt auch 

das "Recht der kleineren Lebenskreise“ fest: Die kleinere Gemeinschaft hat das Recht und die 

Pflicht, alle Angelegenheiten, die sie aus der natürlichen Nähe zu den Dingen und genauerer 

Kenntnis der Sachverhalte besser zu beurteilen vermag, selbst zu verwalten. Das 

Subsidiaritätsprinzip bzw. die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung wird an 

mehreren Stellen der Europäischen Landschaftskonvention betont. Sie verknüpft damit dieses 

Prinzip und die vorhandenen völkerrechtlichen Übereinkünfte im Bereich der kommunalen 

Selbstverwaltung mit den Entscheidungsebenen der Planung (Artikel 1, 5 und 6).  

- Solidaritätsprinzip (Prinzip der gegenseitigen Verantwortung) 

Dieses Prinzip der Verantwortung lässt sich mit dem Schlagwort "Wir sitzen alle in einem 

Boot" verdeutlichen. Das heißt, jeder Einzelne trägt außer der Verpflichtung zur Entfaltung 

der eigenen Person auch die Verpflichtung zur Verwirklichung von Werten in sich, was ihm 

nur in Gemeinschaft mit anderen möglich ist. Jede gesellschaftliche Gruppe trägt für die 

Gemeinschaft Mitverantwortung, wie auch das Gesellschaftsganze die Interessen und 

Ansprüche der Gesellschaftsglieder zu respektieren hat. Diese Verantwortung für die 

Gesellschaft ist im Wesen (in der Natur) der Person verankert.  

- Gemeinwohlprinzip 

Das Gemeinwohl umfasst einerseits die Gesamtheit der sozialen Möglichkeitsbedingungen 

personaler Entfaltung und andererseits, aber auch die Summe jener Güter und Einrichtungen, 

welche die in der Gemeinschaft vereinten Menschen zur Erfüllung ihrer wesentlichen 

Aufgaben benötigen. Damit sind im Sinne des ethischen Problem – Aufgaben- und 

Verantwortungsbereiches Mensch – Lebensraum die gesamten räumlichen Umwelt- und 

landschaftlichen Möglichkeitsbedingungen angesprochen. Jede menschliche Gemeinschaft ist 

nur funktionsfähig, wenn sie von einer gewissen Solidarität der in ihr wirkenden Menschen 

getragen ist, wenn sie aber auch der freien Entfaltung der einzelnen Menschen im Sinne eines 

Prinzips der Personalität Raum bietet. Der Einzelne soll aber auch persönliche Verantwortung 
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für die Gemeinschaftsaufgaben entwickeln. Weiter führt das Prinzip des Gemeinwohls zum 

sogenannten öffentlichen Interesse („bonum commune“), das einerseits bei der Konzeption 

der Fachbereichsethik (Ethik der Raumordnung, Umwelt- und Landschaftsplanung etc.) von 

zentraler Bedeutung ist. Das Prinzip des Gemeinwohls ist andererseits der Ausgangspunkt für 

alle Leitbilder, Qualitätsziele und Zielvorstellungen der räumlichen Planung, die letztlich 

formell oder informell ein für die jeweilige räumliche Einheit landschaftlich und 

umweltmäßig konkretisiertes Gemeinwohl bilden. 

 Gerechtigkeitsprinzip - Gemeinwohl und Gerechtigkeit als einander 

entsprechende Wechselbegriffe 

Die Verpflichtung des Gliedes einer Gesellschaft gegenüber dieser oder einer Gemeinschaft, 

der er angehört, kann sich – wie schon erwähnt – nur im Gemeinwohl gründen. Zu unter-

lassen, was dem Gemeinwohl abträglich wäre, und zu tun, was für das Gemeinwohl 

unentbehrlich ist und darum geschehen muss, ist Rechtspflicht aus der „sozialen 

Gerechtigkeit“, die bereits verpflichtet, bevor ein Gesetzgeber diese Notwendigkeit erkennen 

und in eine gesetzliche Vorschrift gekleidet hat. So sind Gemeinwohl und „soziale 

Gerechtigkeit“ einander genau entsprechende Wechselbegriffe. Damit wird mit John Rawls 

deutlich, dass Gerechtigkeit die erste Tugend sozialer Institutionen ist. Er meint damit, dass 

neben dem persönlichen Beziehungsgeld insbesondere Gerechtigkeit das grundlegende 

Kriterium für staatliche Normen, Institutionen und Systeme ist. Gerechtigkeit beinhaltet 

verschiedene Dimensionen, die systematisch zusammengebracht werden müssen (E. Mack). 

An dem einen Ende stehen die Tausch- und Leistungsgerechtigkeit und am anderen Ende 

Verteilungsgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit (gerechte Distribution, Solidarität). Die 

dritte Dimension in einem „zusammenführenden Konzept der Gerechtigkeit“ spricht die 

Beteiligungsgerechtigkeit (Teilhabe, Gegenseitigkeit) an, die eine hohe Ähnlichkeit mit dem 

Begriff der Chancengerechtigkeit hat. Als gerecht werden rational wie global gesellschaftliche 

Zustände empfunden, die allen Menschen Chancen auf Beteiligung geben (durch Recht, 

Bildung, soziale Absicherung, wirtschaftliche und umweltmäßige Stabilität, Frieden etc.) (E. 

Mack). 

Das Gerechtigkeitsprinzip ist das übergreifende „Generalprinzip“ aller Sozialprinzipien. Es ist 

das klärende Regulativ, wenn einzelne der  Prinzipien miteinander in Konkurrenz treten. (Wo 

ist die Grenze der Subsidiarität? Wo die der Solidarität? etc.) 

 Nachhaltigkeitsprinzip 

Die ELK ist dem ethischen Grundsatz einer „nachhaltigen Entwicklung“ (Präambel) 

verpflichtet. Nach M.Vogt (2009) ist die Nachhaltigkeit „eine Synthese der sozialethischen 

Zeitdiagnose und auf dieser Basis zugleich Gradmesser für die  Zukunftsgestaltung in nahezu 

allen Politikbereichen“. Nachhaltigkeit verknüpft und aktualisiert daher die bisher genannten 

Kernprinzipien der Sozialethik im Problemhorizont der ökologischen und soziokulturellen 

Frage. So gewinnt sie wichtigen Inhalt ihrer Begründung, ethischen Motivationskraft und 

organisatorischen Gestalt aus dem engen Verweiszusammenhang zu den genannten 

Sozialprinzipien:  

- Nachhaltigkeit benötigt die ethisch-personale Rückbindung im Personalitätsprinzip, 

also der unbedingten Würde des Menschen und seiner ethisch-systematisch zentralen 

Stellung als Handlungs- und Verantwortungssubjekt. 

- Ohne das Solidaritätsprinzip bliebe das Nachhaltigkeitsprinzip ohne stringente 

Grundlage seiner sozialpolitischen Komponente. 
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- Ohne den Zusammenhang zum Subsidiaritätsprinzip würde dem Konzept der 

nachhaltigen Entwicklung das organisatorische Herzstück fehlen. Imperative könnten 

dann dazu missbraucht werden, mehr Staat, mehr Reglementierung und mehr 

Zentralisierung zu fordern, statt Strukturen der Freiheit und der Anpassung an die 

jeweiligen soziokulturellen und natürlichen Lebensräume zu fördern (Vogt 2009). 

„Nachhaltigkeit deckt aber auch Gerechtigkeitslücken auf. Sie bündelt die zentralen 

Zukunftsfragen als Querschnittsthema, zeigt oft überraschende Zusammenhänge und 

„Musterähnlichkeiten“ von Problemstellungen in unterschiedlichen Kontexten auf. 

Nachhaltigkeit verdeutlicht den Zeitfaktor sowie den Naturfaktor in allen 

gesellschaftspolitischen Fragen. Sie erschließt neue Analysen auf Lösungsstrategien für das 

komplexe Zusammenspiel zwischen lokalen und globalen Phänomenen“ (Vogt 2009). 

 Das „Konzept der politischen Ethik“ als „vernetztes“ System 

Die genannten Prinzipien bedingen, ergänzen und fördern einander wechselseitig, weshalb ein 

bloßes Hervorheben und ein alleiniges Konzentrieren z.B. auf Subsidiarität nicht zielführend 

erscheinen. Wird z.B. die Subsidiarität auf ein Kompetenzregelungsprinzip reduziert, so wird 

es ohne das "Verantwortungsprinzip" der Solidarität ins Gegenteil verkehrt. Das genannte 

Prinzip inkludiert aber auch die Hilfestellung zur Wahrnehmung einer Kompetenz 

nachgeordneter Ebenen, also den „hilfreichen Beistand“ von übergeordneten Instanzen zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe eines nachgeordneten Lebenskreises etc. Damit hat ein 

Schlüsselprinzip der Staatslehre in europäische - und damit nationale - Regionalpolitik 

Eingang gefunden, das mit den anderen Prinzipien (Gemeinwohl-, Personalitäts- und 

Solidaritätsprinzip) zu den Kernprinzipien einer demokratischen und sozialen 

Gesellschaftsordnung gehört, deren Menschenbild dem Spannungsverhältnis von 

Individualität und Sozialität gerecht werden will. Im Zusammenhang mit dem Gemeinwohl 

wird überdies z. B. deutlich, dass einerseits der Raum- bzw. Landschaftsbezug eher eine vage 

bzw. situative Verortung des Gemeinwohls erfahren hat. Andererseits stellt sich der Rekurs 

auf das Gemeinwohl als zentrale Kategorie der Planung, Gestaltung und regionale 

Förderpolitik dar bzw. ist damit von höchster Raum-, Umwelt- und Landschaftspolitischer 

Relevanz. 

 

4. Landschaftsklassifikation und –Inventarisation 

 

Viele europäische Nationen bzw. wissenschaftliche Institutionen haben Landschafts- bzw. 

Kulturlandschaftsinventare bzw. -datenbanken eingerichtet haben, die durch inhaltliche 

Schwerpunkte von landschaftsökologischen, naturräumlichen, planerisch orientierten, histori-

schen bzw. kulturgeographischen Ansätzen und Kriterien geprägt sind. 

4.1 Hinweise zu Kulturlandschaftsgliederungen und Landschaftsklassifikationen in 

Europa  

Heimann (2003) hat basierend auf einem Vergleich von Kulturlandschaftsgliederungen und 

Landschaftsklassifikationen in Europa eine erste allgemeine Übersicht über bestehende 

nationale Gliederungen vorgelegt. Aus dem zitierten Vergleich verdeutlicht die Autorin zwei 

sich abzeichnende Arbeitsfelder der Kulturlandschafts- bzw. Landschaftsinventarisation in 

Europa: 

+  Kulturlandschaftskataster mit Informationen zu Einzelobjekten auf lokaler oder regio-

naler Ebene. 
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+  Flächendeckende Kulturlandschaftsgliederungen und -klassifikationen einzelner 

Staaten und Regionen. Darin wird das jeweilige Gebiet nach kulturgeographischen oder 

landschaftsökologischen Gesichtspunkten untergliedert. 

Ansätze für kleinmaßstäbliche Kulturlandschaftsgliederungen gibt es auf regionaler, natio-

naler und europäischer Ebene. In einigen Staaten (z.B. Norwegen und Slowenien) wurden 

durchgehende hierarchische Systeme aufgebaut, die sich aus mehreren Ebenen von der 

lokalen bis zur nationalen Ebene zusammensetzen. Tabelle 1 gibt einen ersten allgemeinen 

Überblick über bestehende nationale Kulturlandschaftsgliederungen in Europa. 

 Arten von Gliederungen und Klassifikationen 

Grundsätzlich unterscheidet Heimann (2003) zwei Arten von Landschaftsgliederungen bzw. 

Klassifizierungen: 

+ Typisierung: Das jeweilige Gebiet wird in Kulturlandschaftstypen untergliedert. In 

diesen werden anhand bestimmter Merkmale und Kriterien sich ähnelnde Kulturlandschaften 

zusammengefasst (z. B. niederländisches Konzept) sowie  

+ Regionalisierung: das jeweilige Gebiet wird nach den spezifischen Merkmalen der 

individuellen Eigenart der Kulturlandschaften in einzigartige Kulturlandschaftseinheiten 

eingeteilt (z.B. deutsches Konzept). Eine Sonderform der Präsentation von Kulturland-

schaftseinheiten im Rahmen der Regionalisierung bildet die 

Kulturlandschaftscharakterisierung, bei der die abgegrenzten, einzigartigen 

Kulturlandschaftseinheiten anhand bestimmter Kriterien textlich detaillierter beschrieben 

werden.  

Als zwei grundsätzlich verschiedene Vorgehensweisen bei der Erstellung von 

Kulturlandschaftsgliederungen sind der Top-down- und der Bottom-up-Ansatz zu unter-

scheiden. Ersterer beginnt auf höchster Ebene mit der Ausgliederung grober Einheiten, die auf 

unteren Ebenen sukzessiv weiter aufgegliedert werden. Letzterer beginnt mit detaillierten 

Untersuchungen in kleinen geographischen Einheiten und agglomeriert diese zu immer 

größeren Einheiten. Grundlegende methodische Unterschiede bestehen u.a. auch in der Art 

der Gliederung bzw. Klassifizierung im gewählten Maßstab, der durchschnittlichen Größe der 

Einheiten und der kartographischen und textlichen Darstellung. Obwohl sich die Maßstäbe 

der drei Gliederungen mit 1: 1 Mio. bzw. 1: 2 Mio. in einem ähnlichen Rahmen bewegen, 

weicht die durchschnittliche Größe der Einheiten stark ab. Gravierende inhaltliche 

Unterschiede bestehen insbesondere in der Berücksichtigung und der Gewichtung 

kulturgeographischer bzw. historischer Aspekte gegenüber naturräumlichen und ökologischen 

Kriterien. 
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Tabelle 1: Erste Übersicht über nationale Kulturlandschaftsgliederungen und Landschaftsklassifizierungen aus 

dem Jahr 2003 (Heimann 2003, S. 51). 

 

Land Veröffent-  Autor Regionalisierung und 

 lichungs-   Typisierung 

 jahr(e)    

Belgien 1985  Antrop, Marc Regionalisierung und 

    Typisierung 

Dänemark 1987  Nordischer Ministerrat Regionalisierung 

 1997  Møller, Per Grau; Porsmose, Typisierung 

   Erland und Dorte Madsen  

Deutschland 1998  Burggraaff, Peter und Klaus- Regionalisierung 

   Dieter Kleefeld*  

England 1997  Countryside Agency Regionalisierung 

 in Arbeit  English Heritage Regionalisierung 

Finnland 1925  Granö, Johannes Gabriel Regionalisierung 

 1987  Nordischer Ministerrrat Regionalisierung 

 1990er Jahre  Comity of landscape Regionalisierung 

   conservation  

Frankreich in Arbeit  Lejanboule Regionalisierung 

Estland Keine Auskunft   

Griechenland Keine Gliederung vorhanden  

Italien Keine Gliederung vorhanden  

Irland Keine Gliederung vorhanden  

Lettland Keine Auskunft   

Litauen in Arbeit  Veteikis, Darijus Typisierung 

 

Niederlande 

 

1986/in Arbeit  

 

Vervloet, Jelier und Chris de 

 

Typisierung 

   Bont  

Nordirland 2001   Regionalisierung 

Norwegen 1987  Nordischer Ministerrat Regionalisierung 

 1997  Elgersma, Anne Regionalisierung 

Österreich 1999  Maurer, Herbert im KLIÖ** Regionalisierung 

 2000  Wrbka, Thomas u.a. Typisierung 

Polen 1996  Bogdanowski, Janusz u.a. Regionalisierung 
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Portugal in Arbeit, keine weiteren Informationen verfügbar 

Schottland 1993/94  Scottish Nature Regionalisierung 

Schweden 1987  Nordischer Ministerrat Regionalisierung 

 1994  Helmfried, Staffan Regionalisierung 

 1995  Sporrong, Ulf Regionalisierung 

Schweiz Keine Gliederung vorhanden  

Slowenien 1998  Marušic, Janez; Ogrin, Dušan Regionalisierung und 

   und Margita Jan i Typisierung 

Ungarn Keine Gliederung vorhanden  

Wales Gliederung vorhanden; keine weiteren Informationen verfügbar 

* der Kulturlandschaftsräume der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Kap. 4.7.3a)  

** ® Kulturlandschaftsinventar Österreich (vgl. Kap. 4.7.3b)  

 

4.1.1 Landschaftstypologie „LANMAP2“ (Landschaftsökologisch orientierte 

Landschafts-Klassifikationen auf europäischer Ebene) und biogeographische Regionen 

Europas 

Seit den 1990er Jahren gab es mehrere Versuche, die europäische Landschaft zu 

klassifizieren. Am bekanntesten ist die Karte der „European Landscape Typology“ von Meeus 

(1995). Die Karte zeigt 30 Landschaftstypen in einer generalisierten und reduzierten 

Klassifizierung, die sich im Wesentlichen an naturräumlichen Ausstattungsmerkmalen und 

Merkmalen der agrarischen Bodennutzung orientiert. Mit dem Jahr 2003 liegt eine 

landschaftsökologisch orientierte Klassifikation der europäischen Landschaft in völlig neuer 

Dimension (Methode, EDV-Instrumentarium und Datengrundlagen) im Rahmen der 

European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI) (Mücher et al. 2003 und 

Wascher 2005) und damit ein völlig neuer Arbeitsschritt für neue landschaftsökologisch 

orientierte Grundlagen einer europäischen Landschaftspolitik vor. 

Ziel dieses Projektes war auch ein Überblick und eine Bewertung der Landscape Character 

Assessment - Methoden und -Techniken unter den 14 beteiligten Ländern sowie der Rolle der 

Landschaftspolitik und ihrer Träger in verschiedenen Entscheidungsebenen (Perez-Soba und 

Wascher 2005) und die Darstellung (Abbildung 1) der Kartierung der landschafts-ökologisch 

orientierten europäischen Landschaftstypologien „LANMAP2“ (Mücher et al. 2003). Eine 

Grundlage hiefür waren die in Tabelle 2 wiedergegebenen landschaftsökologisch orientierten 

Klassifizierungen, die im Hinblick auf die Verwendbarkeit bei der European Landscape 

Character Area - Methode im Rahmen des Projektes ELCAI zusammengestellt und 

ausgewertet wurden. Die Initiative ist mit diesem Arbeitsschritt nicht abgeschlossen, vielmehr 

soll in Zukunft eine verbesserte methodische Abstimmung mit nationalen Modellen erreicht 

werden bzw. die Integration von historischen Daten angestrebt werden. 

Die Abbildung 1 auf der folgenden Seite zeigt einen Ausschnitt der europäischen 

Landschaftstypologie „LANMAP2“ (Mücher et al. 2003). Diese Karte stellt einen GIS-

gestützten Datenbestand dar, der auf einer Zwei-Stufen-Analyse aufbaut: zuerst wurden 

aggregierte Versionen der europäische Bodenkarte (European Soil Data Base) und der 

topographischen Karte (GTOP030) miteinander verschnitten und darauf eine weitere 
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Segmentierung dieses Bestandes mit der Hilfe von CORINE Landnutzungsdaten 

vorgenommen. Das Ergebnis ist eine pan-europäische Karte mit insgesamt 375 verschiedenen 

Landschaftstypen, verteilt über ca. 14.000 Kartiereinheiten. Die farbliche Großgliederung des 

Bestandes basiert auf der Hinzuziehung von klimatischen Daten. Die einzelnen methodischen 

Schritte wurden von internationalen Experten des Landscape Europe Netzwerkes im Rahmen 

des ELCAI Projektes (Wascher 2005) betreut und sollen entsprechend fortgesetzt werden. 

Darüber hinaus wird noch auf die biogeographischen Regionen Europas hingewiesen werden. 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus der landschaftsökologisch orientierten Karte der Landschaftstypologien 

„LANMAP2“ auf europäischer Ebene (Mücher et al. 2003) 
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Tabelle 2: Übersicht über europäische, nationale und regionale naturräumliche Gliederungen bzw. 

naturschutzorientierte Konzepte und landschaftsökologisch orientierte Landschaftsklassifizierungen (Groom 

2005), die für das Projekt „European Landscape Character Areas“ (ELCAI) zusammengestellt und ausgewertet 

wurden. 
 

Projekt- Bezeichnung der Projekte Publikationen/Autoren 

Code   

AT1 ALMAP89 – Austrian Cultural Landscape Mapping Fink et al. 1989 

 1989  

AT2 # SINUS – cultural landscape types Wrbka et al. 1999; 

  Szenencsits et al. 1999 

AT3 ÖR7 – Sauwald / Mühlviertel /Böhmerwald Vierlinger/Peterseil und 

  Kutzenberger 1998 

AT4 National approach ... used for BD assessments etc.  

BE1 The Landscape Atlas, Flanders Antrop 2002 

BE2 Ecodistricts, Flanders Savenant et al. 2002 

BE3 Traditional Landscapes of Flanders Antrop 1997 

BE4 Landscape Character Map
1  

BE5 Biological Valuation Map De Blust et al. 1994 

BE6 Les territoires paysagers de Wallonie Feltz et al. 2004 

BE7 # Landscape characters of Belgium
1 Van Eetvelde et al. 2005 

CH1 Landscape Concept Switzerland Walder und Glamm 1998 

CH2 Indicators for sustainable landscape  

 development/Switzerland Landscape 2020  

CH3 Swiss Landscapes of National Importance  

CH4 # Landscape quality of Mobilité Spatiale Regions  

CZ1 LCA for public administration Michal 2005 

CZ2 LCA (Methodology) Buká ek u. Mat jka 1997 

CZ3 Landscape values in the city of Pilsen master Plan  

CZ4 Landscaping Assessment  

CZ5 National mapping
1  
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CZ6 Concept of Lipsky and Kolejka 1997
1  

DE1 Environmental monitoring
1  

DE2 Geographical characterisation: Mecklenburg- Umweltministerium 

 Vorpommern
1 Mecklenburg- 

  Vorpommern 2003 

DE3 Classification of natural landscapes in Germany Meynen et al. 1962 

DE4 Types of natural region in the former GDR Richter 2005 

DE5 Natural areas and natural area potentials of Saxony Bastian 2000 

DE6 Ecological Area Sampling (EAS) in Germany  

DE7 # Distribution and Threats of German Landscapes Gharadjedaghi et al. 2004 

DK1 Cultural landscapes in Denmark Nordic Council of 

  Ministers 1987 

DK2 Valuable landscapes in the Roskilde region DK3 

DK3 Landscape Character Assessment in Denmark (OHC)  

EE1 Geographical localities of Estonia Granö 1929
2 

ES1 # Spanish Landscape Atlas Mata Olmo und 

  Sanz Herraiz 2003 

FR1 Landscape atlases (Lower Normandy as an example) Brunet und Girarden 2001 

FR2 Territorial project (Limousin as an example)  

GB1 # Countryside Character Initiative (England) Swanwick 2002 

GB2 Scottish national programme of Landscape Character Swanwick 2002; Julie 

 Assessment Martin Associates und 

  Swanwick 2003 

GB3 Northern Ireland Landscape Character Assessment Environmental Resources 

  Management 2000 

GB4 Landmap (Wales)  

HU1 Taxonomic distribution of natural landscapes Pécsi 1989 

HU2 # Landscape Types Marosi und Somogyi 1990 




